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FußballWM war gestern – 
jetzt wartet die Arbeit
„Die Mannschaft“, in der Vor
runde der FußballWM ausge
schieden, weil sie „mit einer ge
wissen Überheblichkeit“, wie 
Bundestrainer Jogi Löw sagte, 
auf den Platz kam, weil sie ins
gesamt zu träge agierte, wie 
andere meinten, und im Angriff 
letztlich nicht aggressiv genug 
gespielt hat. Diesem Vorwurf 
wollte sich der Spielführer des 
Vereins mit den weißblauen 
Trikots in der Koalition nicht 
aussetzen und spielte mit sei
ner Forderung nach einer Be
grenzung der Migration durch 
spürbar mehr Zurückweisun
gen an der Grenze und damit 
einer Rückkehr zum bestehen
den Recht voll auf Angriff, und 
das sogar gegen den erklärten 
Willen der bislang als unantast
bar geltenden Kapitänin des 
ganz in schwarz gekleideten 
Schwestervereins.

„Stumm vor Glück“ standen an 
der Seitenlinie über zwei Halb
zeiten lang die völlig verschreck
ten Spieler in den roten Leib
chen, die bis zur Verlängerung 
auch keinerlei Anstalten mach
ten, sich ins Spiel einzuschalten. 
Dies, weil sie wohl befürchteten, 
das ganze Spiel müsste dann 
 ihretwegen womöglich wieder
holt werden und nach dem An
pfiff eines neuen Spiels dürfte 
letztlich nur noch die Hälfte von 
ihnen wieder auflaufen. 

Erst als feststand, dass das 
Spiel doch weitergeht, kam der 
RoteTrikotVerein wieder aufs 
Spielfeld und interpretierte das 
Ergebnis auf seine ganz eigene 
Weise, sodass man den Ein
druck gewinnen konnte, ei
gentlich hätten sie und nicht 
etwa die anderen gespielt. Da
bei forderten sie jedoch für 
den, der das einer Majestäts
beleidigung gleichende An
griffsspiel eröffnet hatte, auch 
noch nach Spielende vehement 
die rote Karte.

„Billige und pietätlose  
Propaganda“ 

Die Reaktionen der Zuschauer 
reichten von Zustimmung zur 
Durchsetzung des Rechtsstaa
tes aus Sorge vor ausufernder 
„Sekundärmigration“ innerhalb 
Europas bis hin zu billiger und 
pietätloser Propaganda gegen 
angebliche „Internierungsla
ger“. Manche benahmen sich 
dabei so daneben wie die Hoo
ligans, die Woche für Woche 
alle Polizistinnen und Polizisten 
als „Bastarde“ beschimpfen. 

Andere betätigten sich bar 
 jeglicher Qualifikation in be
kannter „Dauerbesserwisser
mentalität“ als selbsternannte 
Verfassungs und Europarechts
experten und erinnerten dabei 
an den Pinguin von Uli Stein mit 
seinem „DAGEGEN“Schild. 

„Mal sehen, wie es weiter
geht, aber nun müssen drin
gend liegen gebliebene Auf
gaben erledigt werden“

Man kann nur hoffen, dass bei 
allen Anstrengungen um dieses 
Spiel die Kondition für die an

stehenden Aufgaben nicht all
zu stark gelitten hat, denn laut 
Koalitionsvertrag warten neue 
wichtige Spiele darauf, jetzt 
endlich angepfiffen zu werden. 
So muss beispielsweise drin
gend die im Koalitionsvertrag 
geforderte Neuordnung der 
Passagier und Gepäckkontrol
len einschließlich mehr Verant
wortung und finanzieller Betei
ligung des Staates in Angriff 
genommen werden. Alle am 
Prozess Beteiligten sind sich 
 inzwischen scheinbar mit Aus
nahme des BMI einig darüber, 
dass das derzeitige System der 
Privatisierung dieser hochsen
siblen hoheitlichen Aufgaben 
mit all den inzwischen erkann
ten Qualitäts und Service
mängeln ausgedient hat.

„Hoheitliche Passagier und 
Gepäckkontrollen sind keine 
Dienstleistungen“ 

Die DPolG Bundespolizeige
werkschaft hat der Politik und 
dem BMI bereits Anfang April 
einen fundierten, auf nationa
len und internationalen Erfah
rungen basierenden konzep
tionellen Vorschlag für einen 
raschen Systemwechsel bei  
der Durchführung der Passa
gier und Gepäckkontrollen 
 vorgelegt. Um die für Passa
giere, Airports und Airlines glei
chermaßen immer untragbarer 
werdende Situation auf den 
Deutschen Verkehrsflughäfen 
endlich grundlegend zu verbes
sern, müssen sich die Politiker 
der Koalitionsfraktionen jetzt 
schnell einig werden und einen 
Systemwechsel einleiten. 

Damit Flughafenbetreiber und 
Fluggesellschaften verantwort
lich in die Organisation der Kon
trollstellen eingebunden werden 
und der Staat seiner Verantwor
tung für das Kontrollpersonal 
mehr als bisher gerecht wird, 
müssen politische Entscheidun

gen her, die einen hohen Quali
tätslevel bei den ausschließlich 
der Terrorabwehr dienenden 
Kontrollen dauerhaft sicher
stellen. Dabei haben sich alle 
Parteien von dem Gedanken zu 
verabschieden, dass man mit 
Luftsicherheitskontrollen wie 
mit jeder xbeliebigen Dienst
leistung Geld verdienen kann. 
Luftsicherheitskontrollen sind 
Antiterrormaßnahmen und die 
kosten nun mal. Sie sind eben 
keine bloßen Dienstleistungen, 
die man durch ein Beschaffungs
amt zu großen Teilen am Ange
botspreis orientiert ausschrei
ben und einkaufen kann. Wie 
heißt es so schön? „Schnell und 
billig kann jeder!“ 

Bei Terrorabwehrmaßnahmen 
muss aber statt Schnelligkeit 
und Gewinnorientierung im
mer die Qualität im Vorder
grund stehen. 

„Die Lösung liegt in einer  
NonProfitOrganisation“

Den dabei erforderlichen Ser
vicelevel für Passagiere, Airlines 
und Airports gleichermaßen 
 sicherzustellen, kann nur mit 
„NonProfitOrganisationen“ 
 gelingen, wie wir sie in Deutsch
land auf den Flughäfen Mün
chen und Nürnberg mit staat
lichen beziehungsweise 
halbstaatlichen Sicherheits
gesellschaften bereits längst 
 erfolgreich betreiben.

Dort wird der existenzielle Drei
klang von „recruitment, trai
ning, supervising“ gelebt, denn 
Auswahl, Aus und Fortbildung 
sowie die Aufsicht des Kontroll
personals gehören in eine Hand. 
Nur so werden sich letztlich alle 
in diesem sensiblen Verant
wortungsbereich eingesetzten 
Beschäftigten im Rahmen sozi
alverträglicher Arbeitsbedingun
gen mit der hoheitlichen Aufga
be identifizieren und ihre Arbeit 
motiviert und serviceorientiert 
auf konstant hohem Qualitäts
niveau leisten können.

Ernst G. Walter,  
stellvertretender  

DPolG-Bundesvorsitzender

 < Ernst G. Walter, stellvertreten
der DPolGBundesvorsitzender 
und Bundesvorsitzender der 
DPolG Bundespolizeigewerk
schaft
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DPolGBundes 
vorstand tagte in 
BadenWürttemberg

Der DPolGBundesvorstand be
riet am 28. Juni 2018 über aktu
elle Entwicklungen im Zusam
menhang mit der Asyldebatte, 
wobei es aus Sicht des Gremi
ums jetzt vor allem darum 
geht, schnell umzusetzen, was 
zu einer spürbaren Reduzierung 
und konsequenten Steuerung 
in der Migration führt.

Auch wurde das nach wie  
vor in der politischen Dis
kussion befindliche Mus
terpolizeigesetz thema
tisiert. Ob es insofern in 
absehbarer Zeit zwischen 
den Ländern abgestimm
te Rechtsgrundlagen ge
ben wird, bleibt aller
dings mehr als fraglich. 

Ferner stand der gegen
wärtige erfreuliche Per
sonalzuwachs in Bund 
und Ländern ebenso auf 
der Tagesordnung wie  
die aus Sicht der DPolG 
dringend notwendige 
Ausstattungsoffensive, 
insbesondere was die 
Anschaffung von Son
derfahrzeugen angeht. 
Insofern wird auf poli
tischer Ebene versucht, 
effektive und nachhal
tige Verbesserungen 
zu erreichen.

Schließlich wurde der gewerk
schaftliche Rechtsschutz und 
das Bemühen um eine schnellst
mögliche Bearbeitung von 
Rechtsschutzfällen, insbeson
dere bei der Durchsetzung  
von Schmerzensgeldansprü
chen, erörtert – eine ständige 
„Qua litätskontrolle“ gehört 
eben auch zu den gewerk
schaftlichen Aufgaben. Umgang mit Gefährdern

Bislang kein einheitlicher Rechtsrahmen in den Polizeigesetzen – Beispiele

Telekommunikations-
überwachung

Quellen-
TKÜ

Online-
Durchsuchung

Auskunft über 
Nutzungsdaten gem. 

§ 15 TMG

28.03.2018

Stand: 04.01.2018
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 < Der Bundesvorstand bei seinen Beratungen in Uhingen
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1. Berliner Kongress für wehrhafte Demokratie

Herausforderungen  
für eine neue  
Sicherheitsarchitektur
Beim 1. Berliner Kongress für 
wehrhafte Demokratie unter  
der Schirmherrschaft von Wolf
gang Bosbach (CDU) ging es am 
26. Juni in Fachvorträgen und 
Diskussionsrunden um die Her
ausforderung, vor der die Sicher
heitsbehörden in Deutschland 
stehen angesichts von terroris
tischer Bedrohung aber auch von 
Globalisierung und Digitalisie
rung. Auf dem eintägigen Kon
gress, zu dem rund 200 Teilneh
merinnen und Teilnehmer aus 
Politik, Wirtschaft und Sicher
heitskreisen begrüßt  wurden, 
suchte der Kongress  Lösungen 
für eine künftige Sicherheits
architektur. Leidenschaftlich 
debattiert wurde auch über  
die Frage, welches Ansehen die 
Sicherheitsbe hörden, insbeson
dere Polizis tinnen und Polizisten 
genießen und welcher Verbesse
rungsbedarf gesehen wird.

 < Ansehen der Polizei

Im Forum zur gesellschaftlichen 
Anerkennung der Polizei disku
tierte die Runde die Fragen, wie 
kann die Polizei ihr Image noch 
weiter verbessern und wie kön
nen die Beschäftigten vor Über
griffen und Respektlosigkeit ge
schützt werden. Dabei wurden 
zwei parallel laufende Entwick
lungen deutlich. Zum einen 
 genießt die Polizei in der Be
völkerung hohes Ansehen. In 
 regelmäßig erscheinenden Um
fragen zur Beliebtheit von Be
rufsgruppen rangieren die Uni
formträger weit vorn. Auf der 
anderen Seite erleben die Kolle
ginnen und Kollegen Übergriffe, 
Beleidigungen, Anfeindungen, 
und das zunehmend.

DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt macht für die 

 zunehmende Respektlosigkeit 
gegenüber der Polizei die Ent
wicklung in den letzten 20, 30 
Jahren verantwortlich, die einen 
schwachen Staat postulierte 
und Stellenabbau im gesam 
ten öffentlichen Dienst betrieb. 
Dieser Kahlschlag hat mit zur 
Entfremdung zwischen Bürgern 
und Staat geführt. Viele Men
schen erlebten leider, wenn sie 
den Staat brauchen, dann ist  
er nicht da. Hinzu komme eine 
 fehlende Rückendeckung durch 
so manche Politiker. Wenn es 
nach Einsätzen der Polizei, wie 
zum G20Gipfel, Politiker von 
den Grünen oder der Linkspar
tei gibt, die den Einsatz sofort 
und ungesehen kritisieren, so 
ist dies nicht hilfreich und führt 
zu weiterem Ansehensverlust. 

Der parlamentarische Staatsse
kretär im Bundesinnenministe
rium, Günter Krings, konstatier
te, die Bürger würden heutzutage 
mehr vom Staat erwarten. Des
halb gäbe es derzeit einen er
heblichen Stellenaufwuchs im 
öffentlichen Dienst. Aber nicht 
nur mehr Personal sei gefragt, 
auch Befugnisse müssten er
weitert werden. Das neue bay
rische Polizeigesetz ermöglicht 
den Sicherheitsbehörden, frü 
her auf Gefahren zu reagieren. 
Trotzdem ist es umstritten und 
führt zu heftigen Diskussionen.

Das hängt nach Ansicht der Vor
sitzenden im Innenausschuss 
des Bundestages, Andrea Lind
holz (CDU), auch damit zusam
men, dass die innere Sicherheit 
seit einigen Jahren im Fokus der 
öffentlichen Aufmerksamkeit 
steht. Deshalb sei Kommuni
kation wichtig, wenn es um 
 Änderungen von Befugnissen 
und um neue Polizeigesetze 

geht. Dem stimmte die neue 
Polizeipräsidentin von Berlin, 
Barbara Slowik, zu. Die Berliner 
Polizei hat auf diesem Gebiet 
viel geleistet, resümierte sie.  
Vor Großereignissen, wie dem 
1. Mai in der Hauptstadt, spre
che die Polizei mit zahlreichen 
Akteuren. Die Strategie der De
eskalation hat sich bewährt.  
Die Zahl der gewalttätigen 
 Auseinandersetzungen ist 
 zurückgegangen. 

 < Terrorlagen, Großein
sätze – Herausforde
rungen für die Polizei

Im Plenum am Mittag drehte 
sich alles um die Frage, ob die 
Sicherheitsbehörden aus Ereig
nissen der letzten Jahre, wie 
dem Terroranschlag in Berlin 
oder dem G20Einsatz in Ham
burg, die richtigen Schlüsse 
 gezogen hat. Beide Ereignisse 
prägten sowohl das Sicher
heitsgefühl der Bevölkerung 
als auch die Sicherheitsarchi
tektur. Schwachstellen im fö
deralen System wurden deut
lich, Gesetze hinsichtlich der 
Terrorabwehr überprüft und 
geändert. Nach dem G20Gip
fel in Hamburg und den ge
walttätigen Krawallen gab  
es zahlreiche Festnahmen  
und auch schnelle und harte 
Urteile. Aber reicht dies aus?

Der Sonderermittler im Fall 
Amri, der ehemalige Bundes

anwalt Bruno Jost, sieht ein 
 teilweises Versagen der Sicher
heitsbehörden. Die länder über
greifende Zusammen arbeit war 
mangelhaft ausgeprägt, der 
starke Flüchtlingszustrom 2015 
hat die staatlichen Stellen vor 
ungekannte Aufgaben gestellt. 
Hinzu kommt, der islamistische 
Terrorismus kann jeden treffen. 
Anders als der RAFTerror in den 
70erJahren, der sich gegen be
stimmte Personen richtete, ist  
er schwerer zu bekämpfen. 

Armin Schuster (CDU), Vorsit
zender des Untersuchungsaus
schusses zum Attentat auf dem 
Breitscheidplatz, mahnt deshalb 
auch eine neue Sicherheitsstra
tegie an. Dazu gehört die Schaf
fung eines Musterpolizeigeset
zes für Bund und Länder, denn 
der Fall Amri habe gezeigt, dass 
verschiedene Sicherheitszonen 
in Deutschland existierten. Ein

 < Der 1. stellvertretende DPolGBundesvorsitzende Joachim Lenders 
 fordert weitere Konsequenzen nach dem G20Gipfel in Hamburg.
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heitliche Regelungen und Befug
nisse für die Polizeien seien je
doch absolut notwendig. Ebenso 
wie die Einrichtung von Anker
Zentren für die Aufnahme von 
Flüchtlingen, damit Asylverfah
ren zentral und schnell laufen.

Für Bundespolizeipräsident 
 Dieter Romann fängt innere 
 Sicherheit an der Grenze an,  
im Falle Deutschlands und  
der EU an der europäischen 
 Außengrenze. Diese und auch 
die deutschen Grenzen müssen 
besser geschützt werden. Maß
nahmen, wie die der temporä
ren Grenzkontrollen, wie es sie 
zum G7 und zum G20Gipfel 
gegeben hat, zeigten eindeutig, 
Kontrollen sind erfolgreich. Al
lein in der Zeit wurden über 750 
offene Haftbefehle vollstreckt.

Über den G20Einsatz in Ham
burg und dessen Folgen äußerte 
sich der stellvertretende DPolG
Bundesvorsitzende sowie CDU
Bürgerschaftsabgeordnete 
 Joachim Lenders. Die drei Tage 
in Hamburg haben bei den Ein
satzkräften Narben hinterlas
sen. Linksautonome und radi
kale Chaoten schafften es im 
vergangenen Jahr, eine Schneise 
der Verwüstung zu schlagen. 
Zahlreiche Gewaltbereite ka
men dabei aus dem Ausland  
in die Hansestadt. Aber die Kon
sequenzen aus diesen außeror
dentlichen Gewaltattacken und 
dem fordernden Polizeieinsatz 
sind nach Ansicht von Lenders 
noch nicht in Gänze gezogen. 
Das linksautonome Zentrum, 
die Rote Flora, existiert immer 

noch. Zwar seien gegen ein
deutig identifizierte Straftäter 
harte Urteile ergangen, aber das 
einzige, was dem Hamburger 
Senat eingefallen sei als  Folge, 
ist die Einführung der Kenn
zeichnungspflicht für Polizei 
beamte. Das ist dann doch zu 
wenig, so Joachim  Lenders.

 < Werkstatt „Gesellschaft
liche Anerkennung“

Einen praxisbezogenen Einblick, 
verbunden mit der Suche nach 
Lösungsansätzen, versuchte die 
Gesprächsrunde zu einem ver
besserten Image und mehr 
 Respekt für die Polizei. Einig 
war sich die Runde aus Sabine 
Schumann, DPolGBundesfrau
enbeauftragte und Mitglied im 
Vorstand der CDU Berlin, Tania 
Kambouri, Polizeibeamtin in 
Bochum und Autorin, Professor 
Thomas Bliesener, Direktor des 
Kriminologischen Forschungs
instituts in Niedersachsen, 
Wolfgang Lohmann, Inspek
teur der Bereitschaftspolizeien 

der Länder, sowie Dr. Harald 
 Olschok, Hauptgeschäftsfüh 
rer des Bundesverbandes der 
Sicherheitswirtschaft, darin, dass 
die Ausbildung im Polizei und 
Sicherheitsbereich zu Selbst
sicherheit und Handlungskom
petenz führen muss. Leider war 
dies in der Vergangenheit nicht 
immer der Fall. Fehlende Rü
ckendeckung durch die Politik, 
Mängel in der Ausbildung und 
kontroverse öffentliche Diskus
sionen haben bei einigen Polizis
tinnen und Polizisten zu Selbst
zweifeln geführt, auch mit der 
Frage, welches Einschreiten ist 
noch erlaubt und welches geht 
nicht mehr.

Für Sabine Schumann kommt 
deshalb der Kommunikation so
wohl der Kolleginnen und Kolle
gen untereinander, als auch mit 
dem polizeilichen Gegenüber 
entscheidende Bedeutung zu. 
Zielgerichtetes Kommunizieren 
gepaart mit selbstsicherem Auf
treten führe bei vielen polizei
lichen Einsätzen zum Erfolg. 
 Gefährlich werde es, wenn sich 
die Polizei in eine Opferrolle 
drängen lässt. 

Da Kommunikation auch mit 
Sprache zu tun habe, mahnt 
Sabine Schumann einen sen
sibleren Umgang damit an. 
Wenn gesagt oder geschrie 
ben werde, die Polizei trete 
martialisch auf, erzeuge dies 
sofort Bilder im Kopf, die nicht 
der Realität entsprächen.

Die Mehrzahl der Angriffe auf 
Polizeibeschäftigte ereignet 
sich im alltäglichen Streifen

dienst, stellte Professor Bliese
ner dar. Deshalb plädiere er für 
eine intelligente Einsatzvorbe
reitung. Wer wohin geschickt 
wird, mit welchen Kompeten
zen, entscheide darüber mit, 
wie ein Einsatz verlaufe. Ge
mischte Teams mit männlichen 
und weiblichen Polizisten seien 
ebenso sinnvoll wie Kollegen 
mit interkulturellem Wissen. 

Wie das Bild der Polizei beein
flusst werde, hängt nach Mei
nung von Wolfgang Lohmann 
auch davon ab, welchen Auf
gaben die Polizei nachkommt. 
Muss sie zum Beispiel Gefahr
guttransporte begleiten oder 
können dies nicht genauso gut 
private Firmen im staatlichen 
Auftrag leisten. Im Bereich der 
Schwerlasttransporte ist dieser 
Vorschlag, nicht zuletzt auf Be
treiben der DPolG, auf gutem 
Wege der Umsetzung. Die Poli
zeibeamten sollten sich darüber 
hinaus wieder auf ihre Kern
kompetenzen und aufgaben 
konzentrieren und regelmäßig 
Fortbildungen bekommen. 

Die Sicht der privaten Sicher
heitsdienste schilderte Dr. 
 Harald Olschok. Die Nachfrage 
nach Sicherheitsdienstleistun
gen ist nach seinen Worten  
in den letzen Jahren enorm 
 gestiegen. Schulen, Jobcenter, 
Geschäfte setzen private 
 Sicherheitskräfte ein, um zu
nehmenden tätlichen Angrif
fen in ihrem Bereich zu be
gegnen.  Natürlich müsse die 
Ausbildung privater Sicher
heitsfachleute höchsten 
 Ansprüchen genügen.  

 < DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt mit dem Kongresspräsidenten 
Wolfgang Bosbach und dem Berliner CDUAbgeordneten Maik Penn (rechts)

 < Die DPolGBundesfrauenbeauftragte Sabine Schumann erachetet Kommunikation als einen wichtigen Baustein 
für erfolgreiche Polizeieinsätze.
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Kommission Bereitschaftspolizei  
der DPolG Bund tagt in Bonn 

Die Kommission Bereitschafts
polizei der DPolGBundesor
ganisation hatte sich ein um
fangreiches Tagungsprogramm 
auferlegt. Positiv stellte der 
stellvertretende DPolGBun
desvorsitzende  Ralf Kusterer, 
der seit Jahren diese Kommis
sion leitet, die gerichtliche Auf

arbeitung und Ergebnisse des 
G20Gipfels in Hamburg her
aus. Kusterer: „Es ist schon be
merkenswert, welchen Einfluss 
die Geschehnisse auf unsere 
Rechtsprechung haben. Kaum 
einer hätte erwartet, dass die 
Justiz in Hamburg unsere Welt 
wieder zurechtrücken. Wenn 

wir früher oft unter zurückhal
tenden Urteilen litten, haben 
die eingesetzten Bereitschafts
polizisten erstmals den Ein
druck, dass sie als Menschen 
mit all den Verletzungen und 
Anfeindungen wahrgenom
men werden. Und nicht als 
 Sache, die nur dazu diene, die 

staatlichen Aufgaben wahrzu
nehmen.“

Wie in jedem Jahr musste die 
Kommission feststellen, dass 
sowohl in personeller wie auch 
in materieller Sicht sich leider 
nicht besonders viel getan hat. 
Die Belastung der Angehörigen 
in der Bereitschaftspolizei ist 
zu hoch, die Stellenbewertun
gen viel zu schlecht. Bei Aus
rüstung und Ausstattung hat 
sich nicht wirklich viel getan. 
Auch aus diesem Grund hat 
sich die Forderung für eine 
 verbesserte finanzielle Unter
stützung der Bereitschaftspo
lizeien durch den Bund nicht 
verändert. Diese Forderungen 
vorzutragen und damit die Be
mühungen der Bereitschafts
polizeien in den Ländern zu 
 unterstützen, bleibt deshalb 
auch die primäre Aufgabe  
aller DPolGMandatsträger  
der Bereitschaftspolizei in  
den Landesverbänden. 

 < Die Kommission Bereitschaftspolizei der DPolG mit ihrem Vorsitzenden Ralf Kusterer (fünfter von links)

©
 D

Po
lG

 

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



Vom 6. bis zum 8. Juni trafen 
sich in Berlin die Vertreterinnen 
für Frauen und Gleichstellungs
fragen der DPolG. Im Zentrum 
der Stadt planten wir unsere 
Veranstaltungsinhalte, am 
 Rande der Stadt, im Stadtteil 
Adlershof, haben wir uns ein 
gutes, kostenschonendes Ho 
tel gesucht, schon alleine, um 
die Stadt besser entdecken  
und  erleben zu können. Ad
lershof ist die späte Wiege  
des deutschen Motorflugs, 
 Forschungs, Film dann 
 Fernsehzentrum – und gegen
wärtig Standort für Deutsch
lands modernsten Technolo
giepark. Dieser Stadtteil ist  
der wichtigste Wissenschafts, 
Wirtschafts und Medien
standort Berlins. In Adlershof 
werden Fernsehproduktionen 
wie „Anne Will“, „The Voice  
of Germany“, „hart aber fair“, 
„Mario Barth deckt auf“ und 

vieles mehr produziert und 
ausgestrahlt.

Am 6. Juni erfolgte die indivi
duelle Anreise der Teilnehmerin
nen zum Hotel. Nach einer kur
zen Verschnaufpause starteten 
wir nach der Begrüßung und 
der Programmaktualisierung 
für die Fortbildung in Richtung 
Innenstadt mit dem ÖPNV. Und 
wie Berlin nunmal so ist – un
geschminkt, schnoddrig, anfäl
lig – mit Pannen und Groß
stadterlebnissen, wie sie allen 
Berlinerinnen und Berlinern 
 jeden Tag begegnen, kamen  
wir zwar sehr spät aber gerade 
noch rechtzeitig an der Damp
feranlegestelle Jannowitzbrücke 
an. Lustig war der ÖPNV alle
mal, denn wir sahen darin eine 
kleine „Milieustudie“ für Berlin.

Das Wetter war traumhaft – 
sprichwörtliches Bilderbuch

wetter – sodass die geplante 
Brückenfahrt mit Spannung 
und Vorfreude erwartet wurde. 
Wir bestiegen den Dampfer ge
meinsam. Auf dem Oberdeck, 
bei strahlendem Sonnenschein, 
konnten wir die Sonne und die 
dreistündige Dampferfahrt ge
mütlich über die Gewässer Ber
lins genießen. Hier fanden wir 
ausreichend Gelegenheit, uns 
über den gewerkschaftspoli
tischen Sachstand in den ein
zelnen Ländern und im Bund 
auszutauschen und unsere 
 aktuellen Themen der Frauen 
und Gleichstellungspolitik an
zusprechen. Abends fanden  
wir uns in Adlershof in einem 
italienischen Restaurant ein, wo 
uns auch der Bundesvorsitzen
de Rainer Wendt beehrte. Ihn 
konnten wir glücklicherweise, 
da nur wenige Tage zuvor das 
geplante Medientraining we
gen Absage der Moderatorin 

geändert werden musste, für 
unser Medientraining als Mode
rator gewinnen. In lockerer At
mosphäre gab er uns einen kur
zen Ausblick und persönliche 
Tipps für den nächsten Vormit
tag, an dem das Medientraining 
mit einem Fernsehteam und 
ihm als Moderator geplant war.

 < Interview vor der Kamera

Am 7. Juni starteten wir nach 
einem kurzen Frühstück in 
 Richtung BerlinMitte ins  
dbb Forum. Pünktlich erwar
tete uns das Fernsehteam der  
„Paust Broadcast Production“ 
zum Medientraining. Nach ei
nem kurzen „Warmup“ über 
Rhetorik und Kommunikations
regeln gingen wir sogleich auf 
„Tuchfühlung“ mit Kamera und 
Mikrofon. Eine knappe gewerk
schaftspolitische Frage, Zeit 
zum kurzen Nachdenken und 
los ging es – Kamera und Ton 
 liefen. So ging es reihum, jede 
bekam ein Gefühl für solche In
terviewsituationen und Talente 
in unseren Reihen wurden ent
deckt. Jede von uns hatte hier 
im geschützten Raum die Mög
lichkeit, einfach mal was „aus

Medientraining und Gespräche im Bundestag

DPolGFrauen und Gleichstellungs 
politische Fortbildung in Berlin

 < Die Teilnehme
rinnen freuten 
sich über den 
Besuch bei 
Kirsten Lüh
mann (dritte 
von links)  
im Deutschen 
Bundestag

 < DPolGBundesvorsitzender stellt 
seine Medienstrategie vor und 
 verrät den Teilnehmerinnen  
Tipps für Fernsehinterviews.
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zuprobieren“. Nicht alle von uns 
mochten sich vorstellen, ein In
terview geben zu müssen, aber 
einige natürliche Talente haben 
wir erkannt. Die, deren Kompe
tenzen wir dort erkannt haben, 
werden eine Förderung und 
 Unterstützung über die DPolG 
Frauenvertretung bekommen 
und sukzessive rhetorisch und 
mediensicher aufgebaut. Das 
Bildmaterial des Medientrai
nings wird der DPolG von der 
„Paust Broadcast Production“ 
zur Verfügung gestellt und  
dort archiviert.

 < Besuch im Reichstag

Im Sauseschritt ging es dann 
fußläufig zum Bundestag. Ein 
schnelles Eis und ein Getränk, 
mehr Zeit hatten wir nicht, das 
musste als Mittagssnack erst
mal genügen. Wir waren um 
14 Uhr für den Besuch im Bun
destag bei der Abgeordneten 
Kirsten Lühmann (SPD), jahre

langes DPolGMitglied und ehe
malige Bundesfrauenbe auf trag
te der DPolG, namentlich ange 
meldet und trafen dort mit dem 
Berliner Netzwerk „Rock“ (Run
der Tisch off ener couragierter 
Kolleginnen) zusammen. Kirsten 
Lühmann, eine der ersten uni
formierten Schutzpolizistinnen 
des Landes Niedersachsen, ist 
die kompetente Ansprechpart
nerin für Fragen von Frauen aus 
der Polizei, die diese schon im
mer mal an die Politik stellen 
wollten und bisher keine Gele
genheit dazu bekommen haben. 
Im Sitzungssaal des Ausschus
ses für Verkehr und digitale In
frastruktur im PaulLöbeHaus 
hatten wir die Möglichkeit, die 
Atmosphäre aufzunehmen und 
sogar über die Saaltechnik unse
re Stimmen über die Mikrofone 
aus den Lautsprechern selbst  
zu hören. Für einige von uns 
eine ganz neue Erfahrung. Ob
wohl sich Kirsten Lühmann an 
diesem Tag kurzfristig für die 

1. Lesung zu den Forderungen 
nach einem Untersuchungs
ausschuss zur BAMFAffäre zur 
Beratung bereithalten musste, 
stand sie Rede und Antwort auf 
unsere Fragen und führte uns 
sogar durch den Bundestag mit 
Erläuterungen zur Architektur, 
den Parlamentsbesonderheiten 
und vieles mehr. So manch gu
ten Hinweis konnten wir auf
nehmen, so zum Beispiel, wie 
wir unsere frauenpolitischen 
Themen rund um die polizeili
chen Besonderheiten im politi
schen Bereich erfolgreich plat
zieren können.

Der Besuch der Reichstagskuppel 
bei strahlendem Sonnenschein 
rundete den Tag ab und lieferte 
den Teilnehmerinnen des Bun
destagsbesuches prachtvolle 
 Fotomotive über die Dächer 
 Berlins hinweg auf diese Stadt. 

Völlig erschöpft, aber dennoch 
zufrieden, ließen wir den Tag  

im Nicolaiviertel bei „Mutter 
Hoppe“ ausklingen. Wir fassten 
unsere Schwerpunkte, Fotodo
kumentationen und Ausblicke 
für das Herbsttreffen 2018 in 
Königswinter zusammen und 
begaben uns zurück nach Ad
lershof. Einige Teilnehmerinnen 
haben aus dienstlichen Grün
den bereits den Heimweg an
treten müssen. Ein Umstand, 
der leider vielen Kolleginnen  
die Teilnahme an gewerkschaft
lichen Veranstaltungen er
schwert oder teilweise sogar 
blockiert. Wir sind überzeugt, 
dass die gewerkschaftspoli
tische Arbeit der DPolGFrau
envertretung trotz teilweise 
schwieriger Umstände aktiv 
bleiben muss, denn die Sor 
gen und Probleme für Frauen 
in der Polizei sind bei Weitem 
noch nicht ausgeräumt. 

Von Sabine Schumann,  
DPolG-Bundesfrauen- 

beauftragte 
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Etwa ein Viertel der in 
Deutschland im Straßenver
kehr getöteten Fahrradfahrer 
kommen bei sogenannten Ab
biegeunfällen zu Tode. Hier 
wird den Fahrradfahrenden 
oftmals der „tote Winkel“ des 
nach rechts abbiegenden Last
kraftwagens zum Verhängnis. 
Allein in Bayern starben 2017 
insgesamt 70 Radfahrer im 
Straßenverkehr, davon 18 
(rund 25 Prozent) bei Abbie
geunfällen. Diese Unfallart, 
mit oft tragischem Ausgang, 
steht schon seit Jahren im Fo
kus der deutschen Verkehrs
sicherheitsexperten. 

Eine Verbesserung der diesbe
züglichen Unfallzahlen brachte 
die Einführung des § 32 c StVZO 
Ende der 1990erJahre. Dieser 
schreibt vor, dass an bestimm
ten Schwerlastfahrzeugen und 
deren Anhänger seitliche 
Schutzvorrichtungen vorhan
den sein müssen. Diese sollen 
verhindern, dass Fußgänger, 
Rad oder Kraftradfahrer seit

lich unter das Fahrzeug geraten 
und dann von den Rädern über
rollt werden. Leider kommen in 
Deutschland dennoch nach wie 
vor Fahrradfahrende bei derar
tigen Unfällen zu Tode, was 
mehrere tragische Vorkomm
nisse in der jüngsten Vergan
genheit belegen. 

Anlass genug für Kirsten Lüh
mann, verkehrspolitische Spre
cherin der SPDBundestagsfrak
tion und DPolGMitglied, zu 
einem Fachgespräch in den 
Deutschen Bundestag einzula
den. Nach einer sehr informati
ven Vorführung verschiedener 
Anbieter von Abbiegeassistenz
systemen, die deutlich werden 
ließ, dass man einen Lkw für un
ter 1 000 Euro mit einem wirk
samen System ausstatten kann, 
trafen sich die Teilnehmer zum 
fachlichen Austausch unter Vor
sitz von Kirsten Lühmann im 
PaulLöbeHaus des Bundesta
ges. Neben dem ADFC, DEKRA, 
DVR und TÜV sowie Vertretern 
der Transportwirtschaft, der 

Unfallforschung und verschie
dener anderer an dem Thema 
interessierten Vertreter nahm 
für die DPolG Stefan Pfeiffer, 
Mitglied der DPolGKommission 
Verkehr und Leiter einer bayeri
schen Verkehrspolizeiinspekti
on, an dem Austausch teil. 

 < EU will verpflichtende 
Einführung

Nachdem die EU ab 2022 eine 
verpflichtende Einführung von 
Abbiegeassistenzsystemen für 
Lkw plant, spielten dieser As
pekt und der bis 2022 doch 
noch sehr lange Vorlauf für die 
Einführung bei dem Fachge
spräch eine entscheidende Rol
le. Letztendlich herrschte bei 
allen Teilnehmern Einverneh
men dahingehend, dass zum 
Schutz der Fahrrad und Lkw
Fahrer dringender Handlungs
bedarf besteht und durch die 
Bundesregierung früher –  
alternativ zur europäischen 
Zeitschiene – eine nationale 
 Einführung derartiger Fahrer

assistenzsysteme erfolgen 
muss. Die Re gierungskoalition 
hat diese  Forderung bereits in 
ihrem Koalitionsvertrag als Ziel
setzung für die aktuelle Legisla
turperiode aufgenommen. Für 
alle Teilnehmer bemerkenswert 
war, dass der Anstoß für die Ent
wicklung von Abbiegeassistenz
systemen nicht zuletzt auch aus 
der Transportwirtschaft selbst 
kommt. Dort hat man erkannt, 
dass derartige Unfälle für be
troffene LkwFahrer eine sehr 
große Belastung darstellen und 
durch den Ausbau des Radwe
genetzes und die zunehmende 
Beliebtheit von Pedelecs das 
 Risiko, in einen solchen Unfall 
verwickelt zu werden, zunimmt. 

Nach intensiven Diskussionen 
über mögliche Fördermodelle 
sowie technische und rechtliche 
Herausforderungen zog Kirsten 
Lühmann am Schluss des Fach
gespräches eine insgesamt po
sitive Bilanz der Veranstaltung. 
Man sei auf einem guten Weg, 
da man die bereits vorhandene 
Technik Zug um Zug weiterent
wickeln werde und alle Verant
wortlichen sich darüber einig 
sind, dass sie die diskutierte 
Problematik im Sinne der Ver
kehrssicherheit in Deutschland 
zeitnah und konsequent ange
hen wollen. „Unabhängig da
von, ob wir derzeit jährlich in 
Deutschland 40 oder gar 60 
durch Abbiegeunfälle getötete 
Radfahrende beklagen müssen. 
Jeder Einzelne ist einer zuviel 
und jeder Einzelne ist es wert, 
sich für die verpflichtende und 
schnelle Einführung von Abbie
geassistenzsystemen einzuset
zen.“  

Fachgespräch zu Lkw
Abbiegeassistenzsystemen 
im Bundestag

Lkws endlich 
sicherer 
ausstatten

 < LkwAbbiegeassistenten können Leben retten

 < Sichttest 
in einem 
Lkw – der 
tote Win
kel bleibt 
ein Prob
lem
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Hamburg: Anhörung im Innenausschuss

Kennzeichnungs
pflicht für Polizei
beamte geplant

Eine kontroverse Diskussion über 
die Einführung einer Kennzeich
nungspflicht für Polizeibeamte 
in Hamburg fand am 15. Juni  
im Innenausschuss der Hambur
gischen Bürgerschaft statt. Als 
Sachverständiger für die CDU
Fraktion legte DPolGBundesvor
sitzender Rainer Wendt die Posi
tion der Gewerkschaft dar. Basis 
für die Anhörung waren Anträge 
der Linken und der FDP, die eine 
individuelle Kennzeichnung für 
Polizeibeamte in geschlossenen 
Einheiten wie etwa der Bereit
schaftspolizei fordern. 

Bundesvorsitzender Wendt sag
te in seinem Statement: „Im täg
lichen Dienst tragen die meisten 
Beschäftigten bereits freiwillig 
Namensschilder – die Polizei ist 
bürgernah und niemand hegt 
die Absicht, sich hinter der Ano
nymität einer Uniform zu ver
stecken. In einigen Bundeslän
dern wurden Kennzeichnungen 
unterschiedlichster Form ein
geführt, die individuelle Kenn
zeichnung einzelner Kräfte auch 
wieder abgeschafft. Von all die
sen politischen Diskussionen 
und Aktivitäten ist das Verhält
nis der Bevölkerung zu ihrer Po
lizei weitgehend unberührt und 
auf hohem Niveau von großem 
Vertrauen geprägt.“

Waren es im Jahre 2014 immer
hin 81,4 Prozent der Menschen, 
die der Polizei großes Vertrauen 
schenken, steigert sich dieser 
Wert im Jahr 2018 sogar noch 
auf satte 84 Prozent. Nur in 
Australien haben die Menschen 
mit 86 Prozent noch größeres 
Vertrauen in ihre Polizei (Quel
le: GFK Trust in Professions). An
dere Untersuchungen, wie die 
des Meinungsforschungsinsti
tutes „Forsa“ (Vertrauen in Ins
titutionen 2018) kommen sogar 
auf 88 Prozent Vertrauen der 
Bundesbürger in ihre Polizei. 
Wendt: „Hier soll ein Problem 
gelöst werden, dass es in Wahr
heit gar nicht gibt. Viele andere 
Berufsgruppen und Organisa
tionen wären jedenfalls stolz 
darauf, die Vertrauenswerte  
der Polizei zu haben.“ 

Die Hamburger Bürgerschaft 
will nach der Sommerpause 
über das Thema beraten. Die 
Fraktionen sind sich nicht ei
nig. Grüne, Linke und FDP sind 
für die Kennzeichnung, die SPD 
ist unentschieden, die CDU da
gegen. Im Koalitionsvertrag 
von SPD und Grünen steht 
zwar die Kennzeichnungs
pflicht, ohne Zustimmung  
der Polizeigewerkschaften  
soll dies aber nicht erfolgen. 

 < Bundesvorsitzender Rainer Wendt gibt vor der Anhörung im Hamburger 
Rathaus ein TVInterview.
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24. DVRForum „Sicherheit und Mobilität“

Halterhaftung und Halterkosten
haftung im fließenden Verkehr?
Zahlreiche Verkehrsverstöße 
können in Deutschland nicht 
geahndet werden, weil der 
 Fahrer oder die Fahrerin nicht 
eindeutig identifiziert werden 
konnte. Könnte die Einführung 
der Halterhaftung im fließen
den Verkehr, wie sie in einigen 
europäischen Ländern prakti
ziert wird, ein Mittel sein, um 
mehr staatlichen Druck auf Ver
kehrsdelinquenten auszuüben 
und die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen? Wäre ein solches Mit
tel mit unserer Rechtsordnung 
überhaupt vereinbar? Diese 
 Fragen wurden beim 24. DVR
Forum „Sicherheit und Mobili
tät“, das am 14. Juni 2018 in 
Berlin stattfand, diskutiert. 

 < Nulla poena sine culpa

DVRPräsident Dr. Walter Eichen
dorf wies in seiner Einführung 
auf den verfassungsrechtlichen 
Grundsatz „Keine Strafe ohne 
Schuld“ (nulla poena sine culpa) 
hin. Er warf aber auch die ent
scheidende Frage auf: „Wenn im 
Grundgesetz das Recht auf kör
perliche Unversehrtheit festge
schrieben ist und wenn wir wis
sen, wie man schwere Unfälle 
verhindern kann, ist es dann ver
fassungsrechtlich in Ordnung, 
diese Mittel nicht anzuwenden?“

Prof. Dr. Dieter Müller von der 
Hochschule der Sächsischen Po
lizei (FH) stellte Untersuchungs
ergebnisse über die Verfolgung 
von Verkehrsdelikten vor. Dabei 

wurden überwiegend Geschwin
digkeitsdelikte, aber auch Ab
stands und Rotlichtverstöße 
 betrachtet. Bei 2,5 Prozent der 
beweissicher dokumentierten 
Fälle habe man die Täter nicht 
ermitteln können und das Ver
fahren aus diesem Grunde ein
stellen müssen. Nur bei jedem 
fünften Fall wurde daraufhin 
eine Fahrtenbuchauflage an
geordnet. Rechne man dies  
auf Basis der ausgewerteten 
Stichproben hoch, ergebe sich 
für das gesamte Bundesgebiet 
die immense Zahl von über einer 
Million Verfahren, die eingestellt 
werden mussten, weil die Täter 
nicht ermittelt werden konnten. 

 < Frusterlebnisse  
eines Polizeiführers

Stefan Pfeiffer von der Deut
schen Polizeigewerkschaft be
richtete über „Frusterlebnisse 
eines Beamten in der Verkehrs
überwachung“: Bei einer Über

wachungsaktion auf der Auto
bahn seien 414 Fahrzeuge mit 
sehr hohen Geschwindigkeits
überschreitungen aufgefallen 
(41 Stundenkilometer und 
mehr). Es hätten jedoch nur 
211 Verfahren ein geleitet wer
den können, was  einer Quote 
von 51 Prozent entspricht. An
haltekontrollen  seien schwie rig 
(insbesondere nachts) und er
forderten viel Personal, was 
häufig nicht zur Verfügung 
 stehe. Bei Krädern könnten  
mit der entsprechenden Mess
technik zwar Fotos von vorne 
und von hinten erstellt werden. 
Dennoch sei die Iden tifizierung 
des Fahrers oft nicht einwand
frei möglich, sodass es auch bei 
hohen Überschreitungen der 
zulässigen Höchstgeschwindig
keiten zur Einstellung der Ver
fahren komme. Pfeiffer appel
lierte: „Da draußen sterben 
Leute. Wir sind dafür verant
wortlich, dafür Sorge zu tra 
gen, dass das aufhört! Ver

stecken wir uns nicht immer 
hinter verfassungsrechtlichen 
Bedenken und hinter dem Da
tenschutz!“

 < Wie sieht es bei unseren 
Nachbarn aus?

Prof. Dr. Michael Brenner, 
 FriedrichSchillerUniversität 
Jena, berichtete über die unter
schiedlichen Regelungen zur 
Halterhaftung im europäischen 
Ausland. Im strengsten Fall haf
te der Halter stets und unein
geschränkt für Verstöße, die 
mit seinem Fahrzeug begangen 
werden. Damit komme jedoch 
das Schuldprinzip nicht zur An
wendung. Praktiziert werde in 
anderen Staaten auch eine buß
geldbewehrte Auskunftspflicht 
über die Person, die jeweils ge
fahren sei. Bei Nichtbefolgung 
käme es dann zu Sanktionen 
gegen den Halter. In einer wei
teren Variation obliegt dem 
Halter die Verpflichtung zur 
verantwortungsvollen Auswahl 
der fahrenden Personen. Kom
me es zu einem Verstoß mit dem 
Fahrzeug des Halters, habe die
ser gegen diese Pflicht versto
ßen. Nach Auffassung von Prof. 
Dr. Brenner könne jedoch eine 
verkehrserzieherische Wirkung 
und eine Steigerung der Ver
kehrssicherheit, wegen der 
fehlenden „Denkzettelwir
kung“, durch eine Sanktionie
rung des Halters kaum erzielt 
werden. Eine echte Halterhaf
tung käme in Deutschland 
nicht infrage, denn eine straf
rechtliche oder auch nur straf
rechtsähnliche Ahndung einer 
Tat ohne Schuld des Täters sei 
nach Ansicht des Bundesver
fassungsgerichts rechtsstaats
widrig und verletze den Betrof

 < Diskussion am Rande zwischen Professor Dieter Müller, Professor  
Michael Brenner und DPolGBundesvorsitzendem Rainer Wendt
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fenen in seinem Grund recht 
aus Art. 2 Abs. 1 GG. 

Eine etwas andere Position ver
trat Prof. Dr. Gerrit Manssen, 
Universität Regensburg: „Wir 
machen die Halterhaftung 
nicht, um die Menschen zu är
gern, sondern um die Verkehrs
sicherheit zu erhöhen.“ Dass 
Deutschland bei der Rate der 
Getöteten pro eine Million Ein
wohner nur im Mittelfeld liege, 
könne an einer niedrigen Kon
trolldichte liegen, auch die Höhe 
der Bußgelder dürfe eine Rolle 
spielen. Es werde häufig so dar
gestellt, dass der Rechtsstaat 
Deutschland beschädigt würde, 
wenn man die Halterhaftung 
einführe. Dies sei jedoch über
zogen. Persönliche Sanktionen 
für Verstöße, die man selbst 
nicht begangen hat, dürfe es 
nicht geben. Es bestehe jedoch 
die Gefahr, dass man aus funda
mentalen Grundsätzen Kleinig
keiten ableite, was zu unsinni

gen Ergebnissen führe: „Man 
darf nicht auf alles mit verfas
sungsrechtlichen Hämmern 
draufhauen.“ Eine Verpflichtung 
zur Nennung von Fahrern – mit 
Ausnahme von Familienmitglie
dern – sei durchaus denkbar. 

 < Kontroverse Diskussion

In der darauffolgenden Podi
umsdiskussion wurden konträre 
Meinungen vertreten: Ulrich 
Klaus Becker, ADAC, sprach sich 
aus verfassungsrechtlichen 
Gründen gegen eine Halterhaf
tung im fließenden Verkehr aus. 
Die Behörden sollten erst ein
mal die vorhandenen Möglich
keiten, unter anderem auch 
Fahrtenbuchauflagen und An
ordnung von Verkehrsunter
richt, nutzen. Eine Beteiligung 
des Halters an den Kosten der 
Ermittlungen des Fahrers, kön
ne er sich vorstellen. Siegfried 
Brockmann, Unfallforschung 
der Versicherer, machte sich da

für stark, einen Versuch zur Aus
weitung der Halterhaftung zu 
wagen: „Stellen wir das Verfas
sungsgericht doch auf die Pro
be. Ich sehe nicht, was dagegen 
spricht, dass der Halter den Fah
rer nennen soll.“ Rolf Frieling 
von der Biker Union e. V. sprach 
sich aus verfassungsrechtlichen 
Gründen entschieden gegen 
eine Halterhaftung aus. Man 
müsse Verstöße konsequent 

verfolgen und bei Mehrfachtä
tern viel intensiver auch die Fra
ge nach der Fahreignung auf
werfen. Rainer Wendt fand 
drastische Worte zum Verhalten 
der Delinquenten: „Die Halter 
schwindeln uns doch an: Ich bin 
nicht gefahren, ich habe das 
Auto verliehen, ich kann mich 
nicht erinnern.“ Er sage „Ja“ zur 
Halterhaftung, sie müsse aber 
rechtssicher ausgestaltet sein. 

 < Weckte mit seinem Vortrag Emotionen: Stefan Pfeiffer, Leiter der Auto
bahnpolizeiinspektion Fürth
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Einkommensrunde 2018 mit Bund und Kommunen

Ergebnis endgültig zugestimmt –   
Redaktionsgespräche aufgenommen 
Die in der Einkommensrunde 
2018 mit Bund und Kommu
nen vereinbarte Erklärungsfrist 
zur Annahme des Ergebnisses 
ist am 15. Juni 2018 abgelau
fen. Alle Parteien haben dem 
Tarifergebnis zugestimmt.

Der dbb und die Arbeitgeber aus 
Bund und Kommunen haben be
reits seit Anfang Juni erste Ge
spräche über die abzuschließen
den Änderungstarifverträge zur 
Umsetzung der Tarifeinigung 
vom 18. April 2018 geführt. Es 
wurden erste Entwürfe von bis
lang 14 Änderungstarifverträgen 

inhaltlich in Augenschein ge
nommen und behandelt. Darun
ter befinden sich die Regelungen 
zur einmaligen Sonderzahlung 
2018 für Beschäftigte in den Ent
geltgruppen 1 bis 6, S 2 bis S 4 
sowie P 5 und P 6 ebenso wie die 
Entgelttabellen ab März 2018, 
ab März beziehungsweise ab Ap
ril 2019 sowie ab März 2020, die 
Erhöhungen der sonstigen Ent
geltbestandteile im Volumen 
von 7,5 Prozent bis zum März 
2020 und die Anhebungen der 
Ausbildungsentgelte jeweils 
zum März 2018 und 2019 um 
insgesamt 100 Euro. 

 < Entgeltregelungen  
abgestimmt

Zu den Entgeltregelungen und 
insbesondere über die drei An
hebungsschritte zur neu gestal
teten Zieltabelle 2020 nach 
dem Allgemeinen Teil des  
TVöD konnte bereits weitestge
hende Übereinstimmung mit 
den Entwürfen der Arbeitgeber 
festgestellt werden. Manche 
Detailfrage ist aber auch hier
bei noch abzustimmen. 

Schwierigkeiten bereitet hin
gegen noch die rechtssichere 

Umsetzung einiger Änderun
gen im Mantelrecht, wie die 
Einigung in Potsdam, im Kran
kenhausbereich den Zusatzur
laub bei Wechselschichtarbeit 
zum 1. Januar 2019, zum 1. Ja
nuar 2020 und zum 1. Januar 
2021 jeweils um einen zusätzli
chen Urlaubstag zu erhöhen.

Über diese und weitere Fragen, 
wobei inhaltlich zwischen dbb 
und den Arbeitgebern kein Dis
sens besteht, werden die Tarif
vertragsparteien die Redakti
onsgespräche fortsetzen.
 Quelle: dbb

Ersatzeinstellung während der Elternzeit
Der Arbeitgeber kann nicht 
ohne Weiteres einen Teilzeit
antrag in der Elternzeit unter 
Berufung auf die Einstellung  
einer Vertretungskraft für die 
Dauer der Elternzeit ablehnen. 

Dies hat das Arbeitsgericht Köln 
mit einem jetzt veröffentlichten 
Urteil vom 15. März 2018 ent
schieden. Hat ein Arbeitgeber 
Kenntnis von einem Teilzeit
wunsch des Arbeitnehmers, sei 
die Befristung der Ersatzkraft 
entsprechend anzupassen, be
tonte das Gericht. Eine entspre
chende Erklärung des Arbeitneh
mers nach der Geburt sei nach 
Auffassung des Gerichts ausrei
chend. Gegen das Urteil kann 
noch Berufung beim Landes
arbeitsgericht Köln eingelegt 
werden (Az.: 11 Ca 7300/17). 

 < Der Fall

Gegenstand des Verfahrens war 
die auf Teilzeitbeschäftigung in 
der Elternzeit gerichtete Klage 
einer Arbeitnehmerin. Der Ar

beitgeber hatte bereits vor dem 
Mutterschutz der Arbeitneh
merin eine Ersatzkraft für die 
geplante aber noch nicht bean
tragte Elternzeit eingestellt, um 
eine Einarbeitung zu ermögli
chen. Als die Arbeitnehmerin 
nach der Geburt des Kindes 
 Elternzeit beantragte, kündigte 
sie zugleich an, im zweiten Jahr 
der Elternzeit in Teilzeit mit 25 
Stunden pro Woche arbeiten zu 
wollen. Als die Klägerin mit die
sem Wunsch im zweiten Jahr 
der Elternzeit erneut auf den Ar
beitgeber zukam, lehnte dieser 
die begehrte Teilzeitbeschäfti
gung unter Verweis auf die ein
gestellte Vertretungskraft ab.

 < Antrag darf bei Kenntnis 
von Teilzeitwunsch nicht 
abgelehnt werden

Die Arbeitnehmerin war mit 
 ihrer Klage erfolgreich. Einen 
Teilzeitantrag in der Elternzeit 
kann der Arbeitgeber grund
sätzlich nach § 15 Abs. 7 Satz 1 
Nr. 4 Bundeselterngeld und 

Elternzeitgesetz nur aus drin
genden betrieblichen Gründen 
ablehnen. Zu diesen Gründen 
gehört grundsätzlich auch die 
Einstellung einer Ersatzkraft für 
die Dauer der Elternzeit. Nach 
Bewertung des Arbeitsgerichts 
hat jedoch ein Arbeitgeber, der 
Kenntnis von einem Teilzeit
wunsch des Arbeitnehmers hat, 
die Befristung der Ersatzkraft 
entsprechend anzupassen. Da 
dem Arbeitnehmer nach der ge
setzlichen Regelung nicht zuge
mutet werde, bereits vor der 
Geburt verbindliche Erklärungen 
zu einer Elternzeit abzugeben, 
sei der Arbeitgeber gehalten, 
diese Erklärungen abzuwarten, 
bevor er sich an eine Ersatz
kraft bindet. Tut er dies nicht, 
kann er nach Auffassung des 
Gerichts den Teilzeitwunsch 
nicht aus dringenden betrieb
lichen Gründen ablehnen.

 < Fazit 

Die vorliegende Entscheidung 
ist zu begrüßen. Die Frist zur 

Anmeldung der Elternzeit 
beim Arbeitgeber beträgt 
 sieben Wochen vor Beginn  
bei Elternzeit zwischen dem 
ersten und dritten Lebensjahr 
des Kindes. Es ist ratsam, die 
Anmeldung pünktlich und 
nicht zu vor zeitig vorzuneh
men, da der  besondere Kün
digungsschutz der Elternzeit 
frühestens eine Woche vor Be
ginn der SiebenWochenFrist 
beginnt, demnach bei einer 
Elternzeit ab  Geburt des Kin
des acht Wochen vor dem 
 errechneten  Geburtstermin. 
Der Arbeit geber darf den An
spruch auf Teilzeit, den Eltern 
im Zeitraum der Elternzeit be
antragen, nur aus wichtigen 
betriebsbedingten Gründen 
schriftlich ablehnen. An die 
 betrieblichen Gründe werden 
hohe Anfor derungen gestellt, 
sodass eine einfache Begrün
dung wie im vorliegenden Fall 
nicht genügt. 
 
 
 Quelle: dbb 
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Festakt aus Anlass des Stiftungsjubiläums

Im Dienst der Polizeibeschäftigten –  
Die DPolGStiftung wird 20!
Über 170 Gäste waren zum Fest 
aus Anlass des 20jährigen Jubi
läums der Stiftung am 13. Juni 
2018 nach Lenggries (Bayern) 
eingeladen. Ihre Königliche Ho
heit Erzherzogin Elizabeth von 
Bayern und der Ministerprä
sident des Freistaates Bayern, 
Markus Söder, hielten ein Gruß
wort und erklärten ausdrücklich 
ihre Verbundenheit mit der Poli
zei in Deutschland und der Stif
tungsidee. Die Stiftung wurde 
1998 gegründet, um traumati
sierten und geschädigten Kolle
ginnen und Kollegen durch ei
nen Aufenthalt in Ruhe und 
Natur zu helfen. 

In einer würzigen Rede betonte 
DPolGBundesvorsitzender Rai
ner Wendt, dass die Stiftung 
verdeutliche, wie die Polizeifa
milie zusammensteht und sich 
beistehe, wenn es darauf an
komme. „Wir sind als DPolG 
sehr stolz auf unsere Stiftung, 
die in der Vergangenheit vielen 
Kolleginnen und Kollegen Ge
legenheit gegeben hat, einmal 
‚die Seele baumeln‘ zu lassen 
und Ruhe, Entspannung und 
Erholung zu finden. Mein Dank 
gilt dem unermüdlichen Ein
satz von Berend Jochem und 
seinen ‚Stiftungsbeauftragten‘ 
in den Ländern, die im  Falle 
 eines Falles aktiv werden und 
die Aufenthalte organisieren. 
Selbstverständlich ist der Auf

enthalt dort an keine Gewerk
schaftszugehörigkeit gebun
den. In der Familie Polizei sind 
wir alle füreinander da.“

 < Therapieraum Natur

Das aktuelle Projekt „Therapie
raum Natur“ wurde zeitnah vor 
dem Jubiläum ins Leben geru
fen. Dr. Lutz Spandau von der 
AllianzUmweltstiftung be
richtete in seiner Laudatio von 
dem Ursprungsprojekt „Hoff
nungsstark“ der Salesianer in 
Benediktbeuern, bei denen 
junge Erststraftäter durch Be
tätigung in der Natur einer Ge
fängnisstrafe entgehen kön
nen und durch Anerkennung 
und Arbeit in die Gesellschaft 
zurückfinden sollen.

Der Gedanke, durch Arbeit  
in der Natur wieder ins Leben 
zurückzufinden, veranlasste 
Berend Jochem, als Gründer 
der Stiftung, sich mit Pater 
 Geisinger vom Kloster Bene
diktbeuern zu beraten, um im 
Fall betroffener Polizeibeamter 
diesen mittels Arbeit im The
rapieraum Natur zu helfen.

So war unter den ersten Frei
willigen, die im Projekt mit
gearbeitet haben, ein Kollege 
aus der Amoklage in Winnen
den 1999, der jahrelang keine 
Nacht mehr durchschlafen 
konnte. Nachdem er sich in der 
Natur und im Projekt einbrin
gen konnte, berichtete er, dass 
er erstmals wieder durchschla
fen konnte. Traumatisierten 
Kolleginnen und Kollegen auch 

über diesen Weg zu helfen,  
ist der richtige Weg. Und des
halb engagieren sich die Alli
anzUmweltstiftung und zahl
reiche weitere Sponsoren. Der 
Landesvorsitzende der DPolG 
Bayern, Rainer Nachtigall, und 
Bayerns Innenstaatssekretär 
Gerhard Eck betonten die Be
deutung der Stiftung und si
cherten ihre weitere Unter
stützung zu.

7 422 Fälle von verbaler oder 
physischer Gewalt gegen 
 Polizeibeamte gab es im Jahr 
2016. Die „Stiftung der Deut
schen Polizeigewerkschaft“ 
kümmert sich seit 20 Jahren 
um traumatisierte Polizisten. 
Wir wünschen alles erdenk 
lich Gute und danken für  
ihren Dienst! 

 < Gespräch am Rande des Festakts: der DPolGEhrenvorsitzende von 
 Bayern, Hermann Benker, DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt  
sowie der Regionalbeauftragte der Stiftung für NordrheinWestfalen, 
Wolfgang Orscheschek

 < Stiftungsgründer und vorsit
zender Berend Jochem blickte  
in seiner Rede auf die geleistete 
Arbeit zurück und wagte auch 
einen Blick in die Zukunft.

 < Über 170 Gäste nahmen am Festakt für die DPolGStiftung teil.
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DPolG beim Deutschen Seniorentag

„Vom Jugendwahn zur Diktatur der Alten?“
Unter dem Motto „Brücken 
bauen“ fand vom 28. bis 30. 
Mai 2018 der 12. Deutsche Se
niorentag der BAGSO (Bundes
arbeitsgemeinschaft der Se
niorenOrganisationen) in den 
Dortmunder Westfalenhallen 
unter der Schirmherrschaft 
von Bundespräsident Frank
Walter Steinmeier, der auch  
die Festrede übernommen 
 hatte, statt. Auf Einladung  
des BAGSOVorsitzenden   
Franz Müntefering, Bundes
minister a. D., nahm als Eh
rengast der DPolGEhren
vorsitzende und amtierende 
DPolGBundesseniorenbeauf
tragte Gerhard Vogler teil. 

Die Deutschen Seniorentage 
finden alle drei Jahre statt. Sie 
inspirieren und unterstützen 
all diejenigen, die sich haupt 
und ehrenamtlich in der Senio
renarbeit der verschiedensten 
Institutionen engagieren.

Zu der diesjährigen dreitägi 
gen Großveranstaltung waren 
über fünfzehntausend Besu
cher nach Westfalen gereist, 
um sich beim BAGSODach
verband, dem insgesamt 217 
Organisationen, darunter auch 
der dbb und einige seiner Ein
zelgewerkschaften, so auch  
die DPolG, angehören, in über 
200 individuell auszusuchen
den Einzelveranstaltungen zu 
informieren, zuzuhören und 
mitzudiskutieren. Dabei ging 
es insbesondere um die Frage, 
wie ein aktives, möglichst ge
sundes und selbstbestimmtes 
Älterwerden gelingen kann.  
Im Mittelpunkt standen die 
Themen Engagement und Bil
dung, Wohnen, Gesundheit 
und Pflege – und die große 
 Frage, wie die Herausforde
rungen einer alternden Ge
sellschaft gemeistert werden 
können. Das Tagungsmotto 
„Brücken bauen“ sollte nicht 
nur als Weg zwischen den Ge
nerationen, sondern als Über

brückung gesellschaftlicher 
Gegensätze schlechthin ver
standen werden.

So stand die Forderung einer 
generationengerechten Lösung 
für die Herausforderungen, die 
der demografische Wandel ins
besondere mit Blick auf die so
zialen Sicherungssysteme mit 
sich bringt, auch bei der dbb 
Veranstaltung im Fokus. 

 < Chancen für alle 
 Generationen

Diese „Vom Jugendwahn zur 
Diktatur der Alten?“ provokant 
übertitelte Einzelveranstaltung 
der dbb Bundesseniorenver
tretung hatte so viele Gäste 
angelockt, dass einzelne Inter
essierte abgewiesen werden 
mussten. Vor vollem Saal be
tonte der Vorsitzende Wolf
gang Speck in seinem Ein
gangsstatement: „Ich hoffe, 
wir werden beide Behauptun
gen relativieren.“ Nachdem die 
Demografieexpertin Margaret 
Heckel einige Fakten zu der 
stetig wachsenden Bevölke
rungsgruppe der über 65Jäh
rigen dargestellt hatte, mach 

te die Volkswirtin und Autorin 
deutlich, dass die demogra
fische Entwicklung Chancen 
für alle Generationen mit sich 
bringe. Die Chancen, einen Ar
beitsplatz zu finden, seien für 
die Jungen schon lange nicht 
mehr so gut gewesen. Die Ge
fahr, dass Arbeitgeber ihr Heil 
nur in der jungen Generation 
sehen, erkenne sie dennoch 
nicht. Inzwischen zähle die Er
kenntnis, dass sich ältere und 
jüngere Beschäftigte gut er
gänzen, fast schon zum Allge
meinwissen, so Heckel. In der 
anschließenden Diskussion 
 kritisierte Christoph Strehle, 
stellvertretender Vorsitzender 
der dbb jugend, dass es ältere 
Generationen noch zu häufig 
falsch auffassten, wenn die 
junge Generation ihre Zu
kunftssorgen formuliere, die 
trotz aller „rosigen Aussichten“ 
durchaus vorhanden seien. So 
entwickle sich der Arbeitsmarkt 
zwar derzeit positiv, doch gebe 
es immer noch zu viele befris
tete Arbeitsverhältnisse, insbe
sondere bei den jüngeren Be
schäftigten. Eine Situation, die 
Existenz und Familienplanung 
erschwere, so Strehle. Ebenso 

wie Wolfgang Speck plädierte 
Strehle dafür, „dass die Proble
me der heutigen Zeit im Sinne 
aller Generationen angegan
gen werden. Insbesondere die 
Herausforderung des demo
grafischen Wandels lässt sich 
nur in enger Zusammenarbeit 
und offener Diskussion zwi
schen allen Altersgruppen be
wältigen.“ Wolfgang Speck: 
„Wir wollten und wollen nicht 
auf Kosten der Jungen leben, 
möchten aber auch unsere Le
bensleistung anerkannt wis
sen.“ Die heutigen Rentner und 
Ruhestandsbeamten hätten 
nicht nur für sich selbst gear
beitet, sondern immer das Ziel 
vor Augen gehabt, dass es ih
ren Nachkommen besser gehe.

Neben der Veranstaltung der 
dbb bundesseniorenvertre 
tung wurde auch der Messe
stand, der gemeinsam mit  
den dbb Mitgliedsgewerk
schaften BDZ, DPolG, komba, 
VBB und VRFF gestaltet wurde, 
von den Be suchern gut ange
nommen. Sehr nachgefragt 
war die neue DPolGBroschüre 
„Videoaufklärung – Bürger
rechte – Sicherheit“ ... 

 < BAGSOVorsitzender Franz Müntefering (Mitte) gemeinsam mit den Vertretern der dbb Mitgliedsgewerkschaften 
am Messestand
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Pflicht zur amtsärztlichen Untersuchung
Von Rechtsanwalt Janus Galka, Schweinfurt

Viele Beamtinnen und Beamte werden im Rah
men ihrer Laufbahn mit einer Aufforderung ihrer 
Dienstherren konfrontiert, sich amtsärztlich un
tersuchen zu lassen. In diesem Zusam menhang 
stellt sich die Frage, inwieweit sie dieser Aufforde
rung Folge leisten müssen oder nicht. Eine solche 
Aufforderung ist insbesondere dann denkbar, 
wenn die Verbeam tung auf Lebenszeit ansteht 
oder aber der Dienstherr die Dienstfähigkeit über
prüfen möchte. Ins besondere mit dem zweiten 
Fall beschäftigt sich der vorliegende Beitrag. Es 
soll insbeson dere herausgearbeitet werden, ob 
eine Verpflichtung dazu besteht, sich amtsärztlich 
untersuchen zu lassen – wenn Zweifel an der 
Dienstfähigkeit bestehen. 

 < Gesetzliche Grundlagen

Für eine Verpflichtung zur 
amtsärztlichen Untersuchung 
sind mehrere Rechtsgrund
lagen denkbar. Je nachdem, 
ob es sich um Beamte des 
Bundes oder einzelner Bun
desländer handelt, stehen 
Rechtsgrundlagen zur Verfü
gung, die im Rahmen dieses 
Beitrags nicht alle im Einzel
nen herausgearbeitet werden 
können. Jedoch ist in der 
Rechtsprechung anerkannt, 
dass eine solche Verpflich
tung aus allgemeinen beam
tenrechtlichen Grundsätzen 
herausgearbeitet werden 
kann. Insbesondere gehen die 
Gerichte davon aus, dass sich 
solche Pflichten aus dem all
gemeinen Dienst und Treue
verhältnis ergeben können. 
Demnach haben die Beamten 
den Weisungen der Dienst
herren Folge zu leisten. 

Für Bundesbeamte normiert 
beispielsweise § 48 Abs. 1 BBG, 
dass die zuständige Behörde 
eine amtsärztliche Untersu
chung anordnen kann. Aus 
dem allgemeinen Weisungs
recht des Dienst herrn wird für 
die Betroffenen aus dieser 
 gesetzlichen Grundlage eine 
Verpflichtung. 

Exemplarisch für bayerische 
Beamtinnen und Beamte be
steht in Art. 65 Abs. 2 BayBG 
folgende gesetzliche Regelung:  
„Bestehen Zweifel über die 
Dienstunfähigkeit, so ist der 
Beamte oder die Beamtin ver
pflichtet, sich nach Weisung 
des oder der Dienstvorgesetz
ten ärztlich untersuchen und, 
falls ein Amtsarzt oder eine 
Amtsärztin dies für erforder
lich hält, beobachten zu lassen. 
Wer sich trotz wiederholter 
schriftlicher Aufforderung 
ohne hinreichenden Grund der 
Verpflichtung, sich nach Wei
sung des oder der Dienstvorge
setzten untersuchen oder be
obachten zu lassen entzieht, 
kann so behandelt werden, wie 
wenn die Dienstunfähigkeit 
amtsärztlich festgestellt wor
den wäre.“

Vom Wortlaut her besteht 
demnach eine Verpflichtung 
zur amtsärztlichen Untersu
chung, was nicht heißt, dass 
sich Beamte widerspruchslos 
einer solchen Untersuchung 
stellen müssen. 

 < Voraussetzungen laut 
Rechtsprechung

Die Verpflichtung zur amts
ärztlichen Untersuchung wur
de in den letzten Jahren von 
der Rechtsprechung modifi
ziert. Demnach kommt es im 
Rahmen der Prüfung der 
Rechtmäßigkeit einer solchen 
Weisung maßgeblich auf den 
Wortlaut derselbigen an. Die 
Behörde muss konkret darle
gen, auf welche tatsächlichen 
Umstände sie die Zweifel an 
der Dienstfähigkeit stützt. 
Wei terhin muss der Beamte 
anhand dieser Begründung 
die Auffassung der Behörde 
nachvollziehen und prüfen 
können, ob die angeführten 

Gründe tragfähig sind. Er 
muss erkennen können, wel
cher Vorfall oder welches Er
eignis zur Begründung der 
Aufforderung herangezogen 
wird. Die Behör de darf insbe
sondere nicht nach der Über
legung vorgehen, der Adres
sat werde schon wissen, 
„worum es geht“1. Folglich 
muss die Weisung umfassend 
begründet sein und darf sich 
nicht in allgemeinen Floskeln 
erschöpfen. 

Darüber hinaus muss sie auch 
Angaben zur Art und zum Um
fang der Untersuchung enthal
ten. Die Behörde darf dies 
nicht dem Arzt überlassen; 
dies gilt insbesondere, wenn 
sich der Beamte einer fachpsy
chiatrischen Untersuchung 
unter ziehen soll, da die mit 
 einer  solchen Untersuchung 
ver bundenen Eingriffe in das 
Recht des Beamten aus Art. 2 
Abs. 2 GG wie auch in sein all
gemeines Persönlichkeitsrecht 
regelmäßig weitgehend sind2. 

Dies gilt jedoch nicht unein
geschränkt. Sind der Behörde 
aufgrund längerer Krankheit 
keine Tatsachen bekannt, wel
che Art und Umfang einer 
amtsärztlichen Untersuchung 
konkretisieren könnten, kann 
eine Untersuchungsanordnung 
auch ohne nähere Begründung 
rechtmäßig sein. Dies gilt 
umso mehr, wenn der Beamte 
vorher bereits nicht hinrei
chend an der Aufklärung des 
Sachverhalts mitgewirkt hat3.

Nur wenn in der Aufforderung 
selbst Art und Umfang der ge
forderten ärztlichen Untersu
chung nachvollziehbar sind, 
kann der Betroffene auch nach 
Maßgabe des Grundsatzes der 
Verhältnis mäßigkeit ihre Recht
mäßigkeit überprüfen. Wenn 

1 BVerwG, Urteil vom 30. Mai 2013 –  
2 C 68/11 – NVwZ 2013, 1619

2 BVerwG, Urteil vom 30. Mai 2013 –  
2 C 68/11 – NVwZ 2013, 1619

3 Vgl. BayVGH, Urteil vom 18. Februar 2016 
– 3 CE 15.2768

Impressum:

Redaktion: Jürgen Roos 
53547 Roßbach 
Tel. + Fax: 02638.1463 
roosj@tonline.de

 < Janus Galka

 > Rechtsanwalt Janus Galka, 
LL.M. (Eur.), Dipl.Verwal
tungswirt (FH) in Schwein
furt

 > bis 2005 Ausbildung und 
Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst

 > danach Studium der 
Rechtswissenschaften und 
Begleit und Aufbaustudi
um Europarecht

 > seit 2011 Rechtsanwalt mit 
dem Tätigkeitsschwer
punkt Verwaltungsrecht

©
 D

Po
lG

20

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Juli/August 2018

Fa
ch

te
il



allerdings ein Betroffener durch 
seine Verweigerungshaltung 
dem Dienstherrn eine konkrete 
Begründung einer Anordnung 
unmöglich macht, kann eine 
Weisung zu einer Erstunter
suchung zur Erhebung eines 
Krankheitsbildes verhältnismä
ßig sein, bevor gegebenenfalls 
weitere, näher konkretisierte 
(fach)ärztliche Untersuchungen 
angeordnet werden4. 

 < Folgen und Rechtsschutz

Betroffene stehen im Fall einer 
Weisung des Dienstherrn vor 
einem gravierenden Problem. 
Einer seits kann eine unverhält
nismäßige oder überhaupt 
nicht begründete Weisung 
rechtmäßig igno riert werden, 

4 Vgl. BayVGH, Urteil vom 18. Februar 2016 
– 3 CE 15.2768

ohne dass hieraus negative 
Schlüsse gezogen werden 
 können. Inwieweit dies auch  
in der Praxis folgenlos bleibt,  
ist fraglich.

Andererseits kann eine zu Un
recht nicht befolgte dienstli
che Weisung, insbesondere im 
Polizei dienst gravierende Fol
gen haben. Einerseits dürfte 
hierbei regelmäßig ein Ver
stoß gegen die beamtenrecht
liche Dienst und Treuepflicht 
vorliegen, sodass ein Diszipli
narverfahren droht. Darüber 
hinaus kann der Dienstherr 
aus der fehlenden Mitwirkung 
auch negative Schlüsse zie
hen, sodass im Endeffekt so
gar auf die Dienstunfähigkeit 
geschlossen werden könnte. 
Dies gilt aber regelmäßig nur 
für den Fall, dass die Mitwir

kung, das heißt die Weisung 
rechtmäßig ist. 

Insoweit stellt sich die wichtige 
Frage, wie die Weisung gericht
lich angegriffen werden kann. 
Die Weisung ist kein sogenann
ter Verwaltungsakt, sodass sie 
nicht mit den herkömmlichen 
verwaltungsge richtlichen Kla
gearten angreifbar ist. Die 
Rechtsprechung begründet 
dies damit, dass eine solche 
Anordnung nicht auf unmittel
bare Rechtswirkung nach au
ßen gerichtet ist. Dieses Merk
mal fehle bei Maßnahmen 
gegenüber Beamten, die nach 
ihrem objektiven Sinngehalt 
auf organisationsin terne Wir
kung abzielen, weil sie dazu 
bestimmt sind, den Beamten 
nicht als Träger subjektiver 
Rechte, sondern als Amtswal

ter und Glied der Verwaltung 
anzusprechen5. 

Auch wenn der herkömmliche 
Rechtsschutz gegen Verwal
tungsakte (Widerspruch, 
Anfechtungs klage) scheitert, 
ist von der Rechtsprechung an
erkannt, dass eine solche Wei
sung im Rahmen des einstwei
ligen Rechtsschutzes (§ 123 
VwGO) überprüft werden 
kann. Wird ein solcher Antrag 
gestellt, prüfen die Gerichte 
die obigen Voraussetzungen an 
die Rechtmäßigkeit einer sol
chen Weisung. Die Betroffenen 
sind folglich einer dienstlichen 
Aufforderung, sich amtsärzt
liche untersuchen zu lassen, 
nicht schutzlos ausgeliefert. 

5 BVerwG, Urteil vom 2. März 2006 – 
2 C 3.05 – NVwZRR 2007, 781

Effektiveres und praxistauglicheres 
Strafverfahren – Das Ermittlungsverfahren
Von Rechtsanwalt Detlev Burhoff, RiOLG a. D., Münster/Augsburg1 

(Fortsetzung aus dem Juniheft)  Teil 2

VII.  Anwesenheitsrechte 
des Verteidigers bei 
Beschuldigten verneh
mungen

Auf folgende weitere für die 
Praxis wichtige Änderungen 
durch das „Zweite Gesetz zur 
Stärkung der Verfahrensrechte 
von Beschuldigten im Strafver
fahren und zur Änderung des 
Schöffenrechts“ vom 27. Au
gust 20171 ist hinzuweisen:

1. Allgemeines

Mit der Richtlinie 2013/48/
EU des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 
22. Oktober 2013 über das 
Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand in Strafver
fahren und in Verfahren zur 
Voll streckung des Europäi

1 BGBl. I, S. 3295

schen Haftbefehls sowie 
über das Recht auf Benach
richtigung eines Dritten bei 
Freiheitsentzug und das 
Recht auf Kommunikation 
mit Dritten und mit Konsu
larbehörden während des 
Freiheitsentzugs (ABl L 294  
v. 6. November 2013, Satz 1) 

waren den Mitgliedsländern 
der EU weitere  Maßnahmen 
zur Stärkung der Verfahrens
rechte von Verdächtigen oder 
Beschuldigten in Strafverfah
ren aufgegeben worden. Diese 
sind durch das „Zweite  Gesetz 
zur Stärkung der Verfahrens
rechte von Beschuldigten im 
Strafverfahren und zur Ände
rung des Schöffenrechts“2 
jetzt umgesetzt worden. Das 
Gesetz ist am 4. September 
2017 verkündet worden. Die 
Änderungen sind daher am 
5. September 2017 in Kraft ge
treten und gelten als Verfah
rensrecht auch in  allen bereits 
laufenden Ver fahren.

2. Gegenüberstellung

Bei Gegenüberstellungen ist 
dem Verteidiger des Beschul

2 BGBl. I, S. 3295

digten bisher ein Anwesen
heitsrecht nicht eingeräumt 
worden. § 58 Abs. 2 StPO ist 
nun aber geändert worden.

Nach § 58 Abs. 2 Satz 2 StPO ist 
bei einer Gegenüberstellung 
mit dem Beschuldigten die 
Anwe senheit von dessen Ver
teidiger gestattet. Dies gilt 
ohne Einschränkung sowohl  
für Vernehmungsgegenüber
stellungen als auch für Identifi
zierungsgegenüberstellungen. 
Spontanes Wiedererkennen ei
nes Beschuldigten durch einen 
Zeugen wird von § 58 Abs. 2 
StPO hinge gen nicht erfasst. 
Weiterhin ist in § 58 Abs. 2  
Satz 3 StPO sichergestellt 
 worden, dass der Ver teidiger 
vor dem Termin benachrichtigt 
wird, um von seinem Anwesen
heitsrecht Ge brauch machen 
zu können. Wie für Verneh
mungen des Beschuldigten in 
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§ 168 c Abs. 5 Satz 3 StPO gere
gelt, besteht nach § 58 a Abs. 2 
Satz 4 StPO aber kein Anspruch 
auf Verlegung eines Termins 
bei Verhin de rung. Da die Rege
lung nur bei Gegenüberstel
lungen mit dem Beschuldigten 
greift, sind Wahllichtbild
vorlagen auch zukünftig ohne 
Anwesenheit des Verteidigers 
möglich3.

3. Erste Vernehmung des 
 Beschuldigten

Die erste Vernehmung des Be
schuldigten ist in § 136 StPO 
geregelt. Die dabei zu beach
tenden Verfahrensregeln sind 
in § 136 Abs. 1 StPO um einen 
neuen Satz 3 und einen neuen 
Satz 4 erwei tert worden. Dies 
dient der Umsetzung von Art. 3 
Abs. 4 der Richtlinie 2013/48/
EU. Danach müs sen sich die 
Mitgliedstaaten bemühen, den 
Zugang zu einem Rechtsbei
stand durch allgemei ne Infor
mationen zu erleichtern und die 
notwendigen Vorkehrungen 
treffen, um diesen Zugang auch 
für jene Beschuldigten sicher
zustellen, denen die  Freiheit 
entzogen ist. In der Rechtspre
chung war anerkannt, dass 
dann, wenn der  Beschuldigte 
nach einem Verteidiger ver
langt hat, eine Verneh mung 
ohne Verteidiger nur fortge
setzt werden darf, wenn sich 
der Beschuldigte ausdrück lich 
nach erneutem Hinweis auf 
sein Recht auf Zuziehung eines 
Verteidigers mit der Fortset
zung der Ver neh mung einver
standen erklärt und ernsthafte 
Bemühungen der vernehmen
den Person vorausge gangen 
sind, den Beschuldigten bei der 

3 BTDrucks. 18, 9534, S. 21 f.

Kontaktaufnahme zu 
einem Verteidiger zu 
unterstützen4. Eine sol
che Verpflichtung des 
Vernehmenden, den Be
schuldigten, der sich vor 
der Befragung mit einem 
Verteidiger  beraten möchte, 
bei der Herstellung 
des Kontakts zu ei
nem Ver teidiger 
durch die Zur verfü
gungstellung allge
meiner Informationen zu unter
stützen, ist jetzt in § 136 Abs. 1 
Satz 3 und 4 StPO ausdrücklich 
gesetzlich normiert worden. 
Danach sind dem Beschuldig
ten, wenn er vor seiner Verneh
mung einen Verteidiger befra
gen möchte, Informatio nen zur 
Verfügung zu stellen, die es ihm 
erleichtern, einen Vertei diger 
zu kontaktieren; auf bestehen
de anwaltliche Notdienste ist  
er hinzuweisen. Erforderlich ist 
nach der Gesetzesbegründung5 
das ernsthafte Bemühen, den 
Beschuldigten bei der Kontakt
aufnahme etwa durch die 
 Übergabe von Anwaltsver
zeichnissen beziehungsweise 
Strafverteidigerlisten oder ins
besondere durch den Hinweis 
auf Verteidi gernotdienste zu 
unter stützen. Da gerade der 
Hinweis auf solche Notdienste 
dem Beschuldigten besonders 
hilfreich sein kann, hat man eine 
entsprechende Hinweispflicht 
ausdrücklich gesetz lich nor
miert. Wer den diese Pflichten 
nicht erfüllt, können Beweis
verwertungsverbote  bestehen. 
Nach § 168 b Abs. 3 Satz 2 StPO 
ist die Entscheidung des Be
schuldigten darüber, ob er  einen 
Verteidiger  befragen möchte, 
aktenkundig zu machen.

4 BGHSt 42, 15; 42, 170
5 BTDrucks 18/9534, S. 22

4. Polizeiliche Vernehmung 
des Beschuldigten

Das Verfahren bei der polizeili
chen Vernehmung nach 
§ 163 a StPO des Beschuldigten 
hat zwei wesentliche Änderun
gen erfahren:

a) Informations und Hinweis
pflichten

In § 163 a Abs. 4 Satz 2 StPO 
wird auch auf die neuen § 136 
Abs. 1 Satz 3 u. 4 StPO verwie
sen. Damit gelten die Informa
tions und Hinweispflichten 
betreffend Verteidiger und an
waltlicher Notdienste auch für 
polizeiliche Vernehmungen. 
Werden diese Pflichten nicht 
erfüllt, können Beweisverwer
tungsverbote bestehen 

b) Anwesenheitsrecht des 
 Verteidigers

Die StPO sah bislang für Be
schuldigtenvernehmungen  
im Ermittlungsverfahren ein 
Anwesen heitsrecht des Ver
teidigers nur für richterliche 
(§ 168 c Abs. 1 StPO) und 
staatsanwaltschaftliche 
(§ 163 a Abs. 3 Satz 2 StPO 
i. V. m. § 168 c Abs. 1 StPO) 
 Vernehmungen vor. Ein Recht 
auf Teil nahme an einer poli
zeilichen Vernehmung des 
 Beschuldigten hatte der Ver
teidiger nicht. Zwar hatte der 
Be schuldigten über sein Recht 
nach § 137 Abs. 1 Satz 1 StPO 
das Recht, sich in jeder Lage 
des Ver fah rens des Beistands 
eines Verteidigers zu bedienen, 
und war darüber auch bei einer 
Vernehmung durch Polizeibe

amte zu belehren (§ 163 a 
Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 136 Abs. 
1 Satz 2 StPO). Der Verteidi ger 
konnte den Beschuldigten je
derzeit beraten und ihm bei
spielsweise nahelegen, bei der 
Polizei keine Angaben zu ma
chen, sodass eine effektive Ver
teidigung trotz dem gewährleis
tet ist. Der Beschuldigte konnte 
auch erklären, nur in Anwesen
heit seines Ver teidigers aussa
gen zu wollen. Er hatte jedoch 
auch in einem solchen Fall kei
nen Anspruch darauf, dass dem 
Verteidiger die Anwe senheit 
gestattet wird. Wurde die An
wesenheit des Verteidigers ver
wehrt, blieb dem Beschuldig
ten nur die Möglichkeit, die 
Aussage zu verweigern, was 
der Aus sage in Anwesenheit 
seines Verteidi gers nicht gleich
kommt.

An der Stelle hat nun § 163 a 
Abs. 4 StPO eine wesentliche 
Änderung erfahren. Es wird 
näm lich jetzt auf § 168 c 
Abs. 1, 5 StPO verwiesen. Dort 
sind das Anwesenheitsrecht 
des Verteidi gers (Abs. 1) und 
das Recht auf Benachrichti
gung (Abs. 5) geregelt. Das gilt 
im selben Umfang jetzt auch 
bei einer polizeilichen Verneh
mung. Wird das Recht auf die 
Anwesenheit eines Vertei di
gers verletzt, können Beweis
verwertungsverbote entste
hen. Insoweit wird man die 
Rechtspre chung zur richter
lichen Vernehmung entspre
chend anwenden können/müs
sen. Nach § 163 a Abs. 4 Satz 3 
StPO i. V. m. § 168 c Abs. 1 StPO 
soll dem Verteidiger und der 
Staatsanwaltschaft nach der 
Ver nehmung des Beschuldig
ten Gelegenheit gegeben wer
den, sich zu erklären oder Fra
gen an den Beschuldigten zu 
stellen. Durch einen Verweis in 
§ 168 c Abs. 1 Satz 3 StPO auf 
§ 241 Abs. 2 StPO ist es mög
lich, dass der Polizeibeamte, 
der die Vernehmung leitet, un
geeignete oder nicht zur Sache 
gehörende Fragen – wie auch 
der Richter bei Vernehmungen 
des Angeklagten in der Haupt
verhandlung – zurückwei sen 
kann. 
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Der Fall des Monats

Kämmerer am Pranger:

Regressansprüche abgewehrt
Das Dienstleistungszentrum Südwest hat die 
Schadensersatzklage einer bayerischen Kom - 
mune gegen ihren ehemaligen Kämmerer  
erfolgreich ab gewehrt. 

Der beklagte Beamte war Käm-
merer und alleiniger Geschäfts-
führer einer mehrheitlich in der 
Hand seines Dienstherrn liegen-
den GmbH. Als es wirtschaftlich 
mit der GmbH bergab ging, be-
antragte der beklagte Beamte 
als Geschäftsführer der GmbH 
Zuschüsse bei seinem Dienst-
herrn, einer bayerischen Kom-
mune. Die Zuschüsse in Höhe 
von über 550 000 Euro wurden 
durch Stadtratsbeschlüsse und 

Entscheidungen des ehema-
ligen Bürgermeisters der Ge-
meinde beschlossen. Die GmbH 
ging in die Insolvenz, gegen den 
Kämmerer wurde ein Strafver-
fahren wegen Untreue nach 
§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 

Im Anschluss nahm die Gemein-
de ihren ehemaligen Kämmerer 
für die bewilligten Zuschüsse 
seitens der Gemeinde an die 
GmbH beamtenrechtlich in 

 Regresshaftung. Das Bayeri-
sche Verwaltungsgericht Mün-
chen hat in seinem Urteil vom 
24. April 2018 (Az.: 5 K 15.977) 
entschieden, die Regressforde-
rung der Gemeinde gegen den 
Kämmerer sei unbegründet, 
weil der beklagte Beamte seine 
Pflichten nicht schuldhaft ver-
letzt habe: Die Auszahlungen, 
die er in Gestalt des Kämmerers 
an die GmbH geleistet hat, wa-
ren kommunalrechtlich legali-
siert. Der Beamte durfte die 
freigeschalteten Gelder auszah-
len, obgleich er eine doppelte 
Funktion innehatte. Er hatte als 
Kämmerer der Gemeinde den 
Gemeindebeschluss zu vollzie-
hen, sodass ihm eine schuld-

hafte Pflichtverletzung nicht 
vorgeworfen werden konnte. 
Die klagende Partei hätte die 
Zahlung und den Schaden als 
Gemeinde jederzeit verhindern 
können. Sie ist ihrer Schadens-
minderungspflicht also nicht 
nachgekommen, weshalb eine 
Schadensersatzforderung ge-
gen den beklagten Beamten 
aus diesem Gesichtspunkt  
nicht berechtigt ist. 
 ak

< Info

Der dbb gewährt den Einzel-
mitgliedern seiner Mitglieds-
gewerkschaften berufsbezo-
genen Rechtsschutz. 
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3. dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST:

„Heute für morgen planen –
Personal gewinnen und halten“
DasMotto der jährlichen Fachtagung des dbb zu aktuellen Themen des
öffentlichen Dienstes stand im Zeichen der Zukunftsfähigkeit der Ver
waltung. Experten aus Politik, Wissenschaft und Praxis beleuchteten
und diskutierten am 26. Juni 2018 im dbb forum berlin in Vorträgen
und Foren verschiedenste Aspekte der „Personalgewinnung in Zeiten
von Bewerber und Fachkräftemangel“.

„Der Staat braucht eine lang
fristig angelegte Personalpla
nung.“ Mit dieser Forderung
eröffnete Friedhelm Schäfer,
Zweiter dbb Vorsitzender und
Fachvorstand Beamtenpolitik,
das dbb forum ÖFFENTLICHER
DIENST. Um die großen Her
ausforderungen, die „Megat
rends“ demografischer Wandel,
fortschreitende Digitalisierung
und die zunehmende Flexibi
lisierung der Arbeitswelt, er
folgreich annehmen und ge
stalten zu können, müsse der
öffentliche Dienst als größter
Arbeitgeber in Deutschland
„strategischer, koordinierter
und nachhaltiger“ agieren,
um Personal zu gewinnen und
zu binden. „Der Staatsdienst
ist insbesondere bei jungen
Leuten und hoch qualifizierten
Fachkräften kein Selbstläufer
mehr“, gab Schäfer zu beden
ken, „er steht im hartenWett

bewerb mit zahlreichen an
deren Arbeitgebern und
muss, um hier erfolgreich
agieren zu können, exakt
wissen, welche Profile er
wann in welcher Zahl benö
tigt und was er bereit ist,
dafür zu investieren.“

Da der Staat nicht jeden Be
trag zahlen könne, seien beim
Attraktivitätsangebot, das er
Berufseinsteigern mache, be
sondere Anreize gefragt. Die
se könnten vor allem auch
im „weichen Bereich“ der Ar
beitsbedingungen gesetzt
werden, insbesondere durch
flexible und mobile Arbeits
modelle. „Nicht zuletzt kann
eine langfristig angelegte
Personalplanung auch dazu
beitragen, den Fachkräfte
mangel durch passgenaue
Qualifikationsangebote an
die eigenenMitarbeiterinnen

und Mitarbeiter zu entschär
fen“, erläuterte Schäfer. Die
Digitalisierung biete hier
große Chancen und eröffne
neue Spielräume.

In diesem Zusammenhang
wies der dbb Vize auf die spe
zifischen Herausforderungen
hin, die die Digitalisierung für

die Personalführung mit sich
bringen werde: „Nicht nur
weil Digitalisierung selbst ein
Führungsthema ist, sondern
auch weil Führung dort, wo
der herkömmliche Arbeits
platz im Büro nicht mehr
das Maß der Dinge ist, neu

konzipiert werden muss. Wie
führe ich, wenn ich meine Mit
arbeiter nur noch zeitweilig
sehe? Wie steuere ich flexibles
Arbeiten ohne die Arbeitsfä
higkeit zu gefährden? Wie wir
ke ichmöglichen Überlastungs
effekten entgegen? Fragen,
auf die wir Antworten finden
müssen.“

< Friedhelm Schäfer
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Plastisch verdeutlichte Jürgen
Mathies, Staatssekretär imMi
nisterium des Innern des Landes
NordrheinWestfalen, das Aus
maß des in den kommenden
Jahren drohenden Personal
verlustes, zeichnete aber auch
ein positives Bild von den Vor
zügen der öffentlichen Hand:
Ein Drittel aller Beschäftigten
oder 1,2Millionen in zehn und
2,5Millionen in 20 Jahren wer
den den öffentlichen Dienst aus
Altersgründen verlassen – das
entspricht fast der Bevölkerung
von SchleswigHolstein. „Das
ist ein gewaltiger Verlust von
Erfahrung, Fachwissen und
Souveränität“, konstatierte
Mathies. Auf der anderen Seite
liege aber auch eine gewaltige
Chance darin, „wenn junge Be
schäftigte dem öffentlichen
Dienst eine Frischzellenkur
verpassen“.

< Mathies: Geld allein ist
nicht ausschlaggebend

Um qualifizierte Nachwuchs
kräfte im öffentlichen Dienst zu
binden, müsse er sich kritisch
hinterfragen und sich stetig
verbessern, „damit sie dort ähn
lich gute oder sogar bessere Be
dingungen vorfinden als in der
Wirtschaft“. Dafür seien nicht
allein die Gehälter ausschlag
gebend, unterstrich Mathies.
Kein anderer Arbeitgeber halte
ein so breit gefächertes Berufe
angebot bereit, kaum ein an
derer Arbeitgeber biete derart
gute Möglichkeiten, Familie
und Beruf zu vereinbaren, wäh
rend die Arbeitsplätze und die

Einkommen sicher seien. „Ak
tuelle Studien haben gezeigt,
dass viele junge Menschen ab
35 Jahren kein Interesse mehr
an Turbokarrieren und den da
mit verbundenen Einschrän

kungen in der Lebensqualität
haben.“ Sie suchten vielmehr
genau die Pluspunkte, die der
öffentliche Dienst zu bieten
habe: Chancengleichheit im
beruflichen Fortkommen, Viel
falt der Arbeitsfelder und Ent
wicklungsmöglichkeiten sowie
die Sinnhaftigkeit von Berufen,
von denen das Gemeinwohl
profitiert. Dass der öffentliche
Dienst damit punkten könne,
lasse sich auch anhand von be
reits zu beobachtenden Bewe
gungen von Arbeitskräften aus
der privatenWirtschaft in den
öffentlichen Dienst belegen:
„Wenn ITFachkräfte zum Bei
spiel auch unter Einkommens
einbußen in den öffentlichen
Dienst wechseln, weil die Rah
menbedingungen dort famili
enfreundlicher sind undweil

sie eine größere berufliche Frei
heit vorfinden, oder wenn auf
1 400 neue Stellen bei der Poli
zei NRW 11 000 Bewerber kom
men, ist das ein positives Sig
nal.“ Ausruhen dürfe sich der
öffentliche Dienst auf seinen
Lorbeeren aber nicht. Mathieś
Fazit: „Die Lage ist ernst, aber
alles andere als hoffnungslos.
Eine positive Grundhaltung ist
die beste Voraussetzung, um
junge Zielgruppen zu erreichen.“

< Ruge: Weg mit dem
ÄrmelschonerImage

Der Beigeordnete des Deut
schen Landkreistages, Dr. Kay
Ruge, rückte in seinem Impuls
vortrag Argumente und Stra
tegien in den Fokus, die den
Kommunen bei der Personal

gewinnung von Nutzen sein
könnten. „Die Generation Y
setzt im Berufsleben auf Sicher
heit, weiß die Vorzüge flexibler
Arbeitszeit für die eigeneWork
LifeBalance zu schätzen und ist
nicht in jedem Fall gernemobil.“

Letzteres sei für den kommuna
len öffentlichen Dienst, dessen
Haushaltssituation in vielen
Regionen nach wie vor nicht
rosig sei, ein nicht zu unter
schätzender Vorteil: „Wir sind
flächenhaft aufgestellt und
bieten Bewerbern dort Kar
rieremöglichkeiten, wo sie zu
Hause sind.“

Um als Arbeitgeber interessant
zu bleiben, müsse aber auch das
Thema Digitalisierung offensiv
vorangetriebenwerden. „Damit
meine ich nicht nur in der Steu
erverwaltung, sondern bis tief
in den inneren Verwaltungs
dienst hinein“, so Ruge. Zudem
sollten mehr Anstrengungen
unternommen werden, die
Kompetenzen der vorhandenen
Beschäftigten weiterzuentwi
ckeln und ihre Arbeitsfähigkeit
zu stärken. Die Vielfalt der Ar
beitsmöglichkeiten im öffent
lichen Dienst müsse – wie in der
vom dbb initiierten Kampagne
„Die Unverzichtbaren“, die Ruge
lobend hervorhob – bekannter
gemacht werden. Neue Berufs
bilder, Ausbildungsgänge für
den eigenen Bedarf sowie du
ale Studiengänge sollten schon
sehr bald auf denWeg gebracht
werden. „Wir müssen bei al
lem, was wir tun, deutlich kom
munizieren, dass wir im öffent
lichen Dienst alles andere sind,
als ÄrmelschonerMenschen“,
so das Fazit des Beigeordneten.

< Karger: MINTKräfte
sind rar

Die Herausforderungen für den
Bund umriss Pia Karger in ihrem

< Jürgen Mathies

< Dr. Kay Ruge

< Pia Karger
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Impulsvortrag. Die Leiterin der
Unterabteilung Zentrale Diens
te 1 im Bundesministerium des
Innern (BMI) nannte als Beispiel
etwa die enorm gestiegenen
Bedarfe an zusätzlichem Perso
nal seit 2015: „Seit der Flücht
lingskrise müssen in unseren
Behörden – insbesondere das
Bundesamt fürMigration und
Flüchtlinge (BAMF) – sehr viele
Stellen sehr kurzfristig neu be
setzt werden.“ Dazu gebe es
weniger potenzielle Bewerber,
insbesondere in den sogenann
tenMINTFächernMathematik,
Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Das betreffe das
BMI direkt, so Karger weiter,
„da wir mit der neuen Abtei
lung ‚Bau‘ auch in diesem Be
reich neue Fachkräfte gewin
nen müssen“.

Zudem könne in diesen Berei
chen auch das Einkommen im
öffentlichen Dienst nicht mit
dem in der freienWirtschaft
konkurrieren. „Hier haben wir
mit der Einkommensrunde
2018 für Bund und Kommunen
schon wesentliche Verbesse
rungen erreicht“, so die Perso
nalmanagerin, die nun vor al
lem die Behördenleiter in der
Pflicht sieht: „Spielräume bei
Lohnzulagen müssen konse
quent genutzt werden“, gab
Karger zu bedenken.

Dennoch sieht auch Karger den
kommenden Herausforderun
gen bei der Personalplanung
positiv entgegen. Gerade das
bereits von Staatssekretär Jür
gen Mathies angesprochene
Alleinstellungsmerkmal des öf
fentlichen Dienstes, die gesell
schaftliche Relevanz der Berufe,
sei laut aktuellen Umfragen ein
Pfund bei Schülern und Studen
ten. „Im ITBereichmüssen und
könnenwir auchmit der Bedeu
tung unseres Tuns punkten“,
betonte sie. „Wenn wir etwa
biometrische Verfahren für die
Sicherheitsarchitektur der Bun
desrepublik entwerfen oder Da
tenbanken zur Beschleunigung
von Asylverfahren erstellen,
dann dienen wir der Gesell
schaft – und das kommt auch
beim Bewerber an.“

Über „Gerichtsfeste Personal
entscheidungen“ referierte
Dr. Christoph Heydemann,
Vorsitzender Richter amOber
verwaltungsgericht Berlin
Brandenburg. Sein besonderes
Augenmerk lag auf den dienst
rechtlichen Aspekten bei der
Personalauswahl von Beamtin
nen, Richtern und Soldatinnen
und hier insbesondere auf Be
förderungen und dem zugrun
deliegenden Auswahlprozess.

< Heydemann: Beurtei
lung vor Ausschreibung

Die Ausschreibung für eine Stel
le habe in diesem Auswahlpro
zess grundsätzlich an Bedeu
tung verloren, so der Jurist. Sie
beschreibe zwar das Anforde
rungsprofil und gebe damit die
grundlegenden Maßstäbe für
die Auswahl vor. Seit einigen
Jahren gehe die Rechtspre

chung aber davon aus, dass ein
Beamter in seiner Laufbahn
grundsätzlich auch für die fol
genden Ämter befähigt sei,
weshalb die Ausschreibung nur
in solchen Fällen einschränkend
sei, in denen dort genannte An
forderungen in rund sechsMo
naten nicht erlernbar seien.

Absolut maßgeblich seien hin
gegen die dienstlichen Beurtei
lungen der Bewerberinnen und
Bewerber. „Die Bestnote ist
kaum zu umgehen. Damit ha
ben die Beurteiler „den Hut
auf“, so Heydemann. Entspre
chendwürden sich diemeisten
Rechtsstreitigkeiten heute auch
nicht um den Auswahlprozess
drehen, sondern um vermeint
liche Ungerechtigkeiten bei
Beurteilungen. „Man muss
aber klar sagen, dass die Be
urteilung immer einWertur
teil ist und damit der Beweis

erhebung nicht zugänglich.“
Die Dienstherren hätten dabei
einenweiten Spielraum, und
die Entwicklung sowie die
„Vereinheitlichung der Beur
teilungsmaßstäbe ist noch im
Fluss“, um die Subjektivität der
Beurteilung „einzudampfen“.

Bei der letztlichen Entscheidung
müssten die Entscheider sich da
her – ganz im Sinne des Art. 33,
Abs. 2 des Grundgesetzes, der
Eignung, Befähigung und fach
liche Leistung als oberste Kri
terien bei der Besetzung von
Ämtern bestimmt – an den ak
tuellsten Beurteilungen orien
tieren. Andere Kriterien, wie
etwa das Alter, das Geschlecht
– auch im Hinblick auf die Zu
sammensetzung des Personal
körpers insgesamt – dürften
hingegen keine Rolle spielen.
Lediglich bei exakt gleicher
Beurteilung kämen andere Fak
toren zum Tragen: Im zweiten
Schritt nämlich die in der Aus
schreibung genannten Anfor
derungen. Sollte es dann immer
noch „Gleichstand“ zwischen
den Bewerber(inne)n geben,
griffen im dritten Schritt die äl
teren Beurteilungen. Erst dann,
wenn immer noch zwei oder
mehr Bewerber im Rennen sei
en, könne auf Kriterien wie das
Geschlecht oder eine Behinde
rung zurückgegriffen werden.

Letztlich appellierte Heyde
mann, die komplexen Rege

< Dr. Christoph Heydemann

< Fachforum „Analytische Personalgewinnung“: Christoph Verenkotte, Jutta Thomas und Rainer Christian Beutel
(von links)
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lungen und Verfahren nicht
weiter auszubauen. „Der Ge
setzgeber und die Gerichte
machen es den Personalab
teilungen schon heute nicht
einfach. Es kann aber nicht
das Ziel sein, dass sich Ver
waltungen nur noch mit sich
selbst und internen Prozessen
beschäftigten. Denn Beamtin
nen und Beamte sollen natür
lich in erster Linie der Gesell
schaft dienen.“

< Fachforum „Analytische
Personalgewinnung“

Jutta Thomas, Referentin für
strategisches Personalmanage
ment im Hessischen Ministe
rium der Finanzen, stellte das
„DemografieLOTSENSYSTEM“
der hessischen Steuerverwal
tung vor, mit dem eine strate
gisch angelegte demografie
vorsorgende Personalpolitik
ermöglicht werden soll. Maß
geblich dabei sei eine Analyse
der Altersstruktur der einzelnen
Dienststellen, die regionale Be
dingungen wie Bevölkerungs
entwicklung und Bewerberlage
ebenso berücksichtige wie
dienststellenspezifische Beson
derheiten. Das SAPgestützte
System ermögliche eine deut
lich verbesserte Personalpla
nung insbesondere bei Anwär
tereinstellungen. So könnten
zum Beispiel die von demogra
fischen Veränderungen am
stärksten betroffenen Finanz
ämter gezielt entlastet werden.

Rainer Christian Beutel, Vor
stand der Kommunalen Ge
meinschaftsstelle für Verwal
tungsmanagement (KGSt),
unterstrich in seinem Vortrag
die Notwendigkeit einer stra
tegischen Personalbedarfspla
nung, insbesondere mit Blick
auf die Herausforderungen der
Digitalisierung und des Fach
kräftemangels. Lösungen sah
Beutel unter anderem in der
Ausbildung über den aktuellen
Bedarf hinaus, die Stärkung
digitaler Kompetenzen sowie
einer besseren Vernetzung von
Ausbildung und Studiummit
Blick auf „Mangelberufe“. Auch
sollten die beruflichen Poten

ziale von Personengruppen,
die bisher nicht im Fokus stün
den, im Rahmen von Querein
stiegen und Zusatzqualifika
tionen gehoben werden.

Der Präsident des Bundesver
waltungsamtes (BVA), Chris
toph Verenkotte, sah das eige
ne Amt, wo in den kommenden
acht Jahren bis zu 30 Prozent
der Beschäftigten ausscheiden
werden, vom demografischen
Wandel bedroht. „500weitere
Planstellen für die gesamte
Bundesverwaltung helfen uns
nicht wirklich, das ist Symbol
politik“, kritisierte Verenkotte.
Abseits politischer Versprechen
müssten Behördenwieder stär
ker in der Selbstorganisation
werden. Darüber hinaus wür
denweit mehrMittel von Bund
und Ländern für Digitalisierungs
und Fortbildungsprojekte be
nötigt, als bisher angenommen,
um zum Beispiel ITPersonal zu
binden. „Sonst drohen Teilpri
vatisierungen und der Verlust
der Steuerungsfähigkeit von
Verwaltungen“, so Verenkotte.

< Fachforum „Führung
undWandel“

Eine Lanze für die Förderung
neuer Arbeits und Kommuni
kationsformen brach Michael
Möller, Leiter des Fachbereichs
Allgemeine Verwaltung und
Verwaltungssteuerung der
Stadt Bergisch Gladbach. Seine
Stadt setze darauf, die eigenen
Mitarbeiter weiterzuentwick
len und dabei Belastungssitua
tionen im Blick zu halten. Auch
werde bereits früh reflektiert,

ob sich junge Beschäftigte für
Führungsaufgaben eignen.

Die Leiterin der Abteilung Per
sonal und Verwaltungsma

nagement der Behörde der Se
natorin für Finanzen der Freien
Hansestadt Bremen, Dr. Anke
Saebetzki, stellte verschiedene
Modelle und Angebote der Frei
en Hansestadt zur Entwicklung
von Führungskultur vor. Neben
regelmäßigen Seminaren für
Führungskräfte arbeite die
Stadt auch mit besonderen
Angeboten für junge Führungs
kräfte, etwa in Form des berufs
begleitenden Studienganges
„Entscheidungsmanagement“
oder von Mentoringprogram
men. Auch auf das personelle
Teilen von Führungsausgaben

für Beschäftigte lege die Hanse
stadt ein Augenmerk. Darüber
hinaus erarbeite das „VBüro für
Projekt und Veränderungsma
nagement“ mit seinemmulti
professionellen Teammit Quer
schnittskompetenz qualitative

Standards für innovative Ver
waltungsentwicklung.

< Eigenthaler: Führen
heißt kommunizieren

Auf die besonderen, sich aus
der Altersstruktur im öffentli
chen Dienst ergebenden Her
ausforderungen für die Perso
nalentwicklung wies Thomas
Eigenthaler in seinem Schluss
wort hin: „Wir müssen uns
natürlich auch in besonderer
Weise um das bereits vorhan
dene Personal kümmern. Le
bens und Fortbildungspla
nung, aber vor allem berufliche
Perspektiven und reale Auf
stiegschancen sind gerade für
die dienstälteren Kolleginnen
und Kollegen von zentraler Be
deutung.“ Der dbb Vize und
Bundesvorsitzende der Deut
schen Steuergewerkschaft wies
außerdem darauf hin, dass effi
ziente Personalplanung mehr
sein müsse, als abstrakte Beur
teilungs und Beförderungssys
teme. „Wir müssen dafür sor
gen, dass das Gesprächmit den
Beschäftigten zu einem zentra
len Führungsinstrument wird.
Ich bin sicher, dabei kämen zen
trale Begriffe der Mitarbeiter
motivation und zufriedenheit
schnell zur Sprache: Büro und
ITAusstattung, Perspektiven,
Respekt undWertschätzung. Ja,

und auch Geld ist wichtig, aber
eben nicht allein. Auch die wei
chen Faktoren und das Gefühl
‚ich gehe gerne zur Arbeit‘ sind
für viele von immer größerer
Bedeutung.“

br, cri, dro, ef, iba, ka, zit

< Thomas Eigenthaler

< Fachforum „Führung undWandel“: Michael Möllen und Dr. Anke Saebetzki
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Führung imWandel – Was heißt hier agil?

Ja, es gibt sie, die Menschen,
die jeden Tag freudig in neue
Welten aufbrechen. Auf der
anderen Seite gibt es die Be
wahrer, die Sicherheit in der
Beständigkeit finden und Ver
änderungen gegenüber skep
tisch und eher ablehnend ge
genüberstehen. Eine dritte
Gruppe reagiert aufgeschlos
sen auf gut kommunizierte
und reflektierte Veränderun
gen, schätzt aber verlässliche
Strukturen in neuen Umgebun
gen. Führungskräfte bilden üb
rigens in der Unterschiedlich
keit ihrer Herangehensweise
an das Neue keine Ausnahme.

< Die richtige Balance
finden

Wie aber können Organisatio
nen und ihre Führungskräfte
aktuell den vielfältigen Anfor
derungen und Bedürfnissen
gerecht werden? Wie nutzen
wir die Möglichkeiten der Digi
talisierung, ohne humane As
pekte der Arbeitsgestaltung
außer Acht zu lassen? Wie inte
grieren wir die neuen digitalen
Welten mit all ihren flexiblen
Möglichkeiten in unser tradier
tes Wertesystem, finden die
richtige Balance zwischen Neu
em und Bewährtem, Bewe

gung und Ruhe, Anspannung
und Entspannung? Wie gehen
wir mit der Vielfalt der Denk
weisen, Kulturen und Generati
onen um?

Keine leichte Aufgabe für Füh
rungskräfte. Denn sie sind im
wahrsten Sinne des Wortes
führend bei der Gestaltung
und Umsetzung von Verände
rungsprozessen.

Sie brauchen heute Wissen
über digitale Strategien, Wissen
über generations und wertebe
zogene Unterschiede im Um
gang mit der Technik. Es gilt un
terschiedliche Arbeitskulturen
aktiv zu gestalten, in denen Er
neuerer und aufgeschlossene
Bewahrer ihren Platz finden. Es
braucht Begeisterung und Mut
für neueWege, Dynamik für ein
verändertes Rollenverständnis.
Und es braucht Kompetenzen,
um dies alles leisten zu können.

< Lernzeit als Chance

Hier kommt das Thema Fortbil
dung und Reflektion ins Spiel.
Ein Seminar, ein Workshop bie
ten auch immer ein Stück Aus
zeit vom Alltag. Eine solche
Auszeit eröffnet die Chance auf
neue Lernwelten, Inhalte und

Erkenntnisse. Gemeinsammit
anderen macht es nicht nur
mehr Spaß, sondern ermög
licht Erfahrungsaustausch und
Netzwerkbildung.

Neue Führungskräfte auf ihre
Rolle vorzubereiten, ist der ers
te und unverzichtbare Schritt.
Aber auch gerade die Erfahre
nen brauchen Zeit und Raum,
um tradierte Muster infrage zu
stellen und vorhandene Stär
ken auszubauen.

Die Seminare der dbb akade
mie können diesen Raum bie
ten. Erfahrene Dozentinnen
und Dozenten bieten fachli
chen Input und laden mit me
thodischer Vielfalt ein, sich in
einem geschützten Rahmen
auszuprobieren.

Führungskräfte können neue
Wege gestalten – unsere Semi
nare unterstützen Sie gern da
bei. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen.

In der Arbeitswelt 4.0 ist alles im Fluss. Agil heißt
das neue Zauberwort. Agile Organisationen, agile
Methoden, agile Führung – aber was bedeutet
agil in diesen Zusammenhängen? Die Seminare
der dbb akademie bieten Aufklärung.

Rollenwechsel – von Kolleg/in zur Führungskraft
4. bis 5. September 2018, Königswinter, (2018 Q192 DL)

Führung 4.0 – neue Herausforderungen
5. bis 6. September 2018, Berlin (2018 Q193 DL)

Erfolgsfaktoren weiblicher Führung
8. bis 9. Oktober 2018, Berlin (2018 Q194 DL)

Führen in Teilzeit – Workshop
5. bis 6. November 2018, Königswinter (2018 Q195 DL)

Psychologie und Führung
5. bis 6. November 2018, Berlin (2018 Q196 DL)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie
auf unserer Homepage www.dbbakademie.de

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:

Lioba Kumpf (Inhalte), Telefon: 0228.8193112,
l.kumpf@dbbakademie.de

Daria Lohmar (Organisation), Telefon: 0228.8193169,
d.lohmar@dbbakademie.de
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Digitalisierung im öffentlichen Dienst:

Ohne alle ist alles nichts!
Die Diskussionen über die 
Dringlichkeit einer Digitalisie-
rung aller Sparten des öffentli-
chen Dienstes weiten sich aus 
und  werden zugleich inhaltlich 
konkreter. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel hat zu Beginn die-
ses Sommers die Leitungen 
 aller Bun desministerien zu 
 Digitalisierungsministerinnen 
und -ministern erklärt und den 
Chef des Bundeskanzleramtes 
mit der Koordina tion aller Digi-
talisierungsmaßnahmen be-
auftragt, die von der Bundes-
regierung in der laufenden 
Legislaturperiode angestoßen 
werden. „Wir leben in einer di-

gitalen Gesellschaft, 
also müssen wir uns 
auch auf allen Politikfel-
dern mit dem digitalen 
Wandel auseinanderset-
zen“, begründet Kanzler-
amtsminister Helge Braun 
im Interview mit dem dbb 
magazin die Einrichtung des 
von ihm koordinierten „Ka-
binettsausschuss Digitalisie-
rung“, dessen Aktivitäten den 
Staat samt seinen Bürgern in 
die Arbeits- und Lebenswelt 
der Zukunft geleiten sollen.

Vor welche Herausforderungen 
der technologische Wandel die 

direkt oder indirekt Betroffe-
nen stellt, war wiederum The-
ma  einer Diskussion, die der 
dbb Bundesvorstand auf seiner 
jüngsten Sitzung im Juni führte 
und die erneut in der Erkennt-
nis gipfelte, wie wichtig es ist, 

wirklich alle Beteiligten 
in den Prozess einzube-
ziehen. Natürlich gebe 
es beim Thema Digitali-

sierung berechtigte Sor-
gen, sowohl der Beschäf-

tigten als auch der Bürger, 
etwa bezüglich der Arbeits-

platzsicherheit und des Daten-
schutzes, räumte dbb Chef 
 Ulrich Silberbach ein, „wir 
 dürfen aber nicht in Panik 
 verfallen. Wir haben die ein-
malige Chance, hier echte Ent-
lastung für die Beschäftigten 
und damit neue Freiräume  
für die Beratung der Bürger  
zu schaffen.“ cri

© Colourbox

Digitalisierung im öffentlichen Dienst:

Mehr Steuerung nötig 
„Wir brauchen für die Digitalisierung der Verwaltung  
mehr Steuerung und Koordination“, betonte dbb Chef  
Ulrich Silberbach gegenüber der Frankfurter  Allgemei- 
nen Zeitung (Ausgabe vom 6. Juni 2018).

Die Bundesregierung müsse 
etwa die im Koalitionsvertrag 
angekündigte Digital-Agentur 
rasch mit Leben füllen. Diese 
soll gemeinsame Standards für 
Systeme in Bund, Ländern und 
Kommunen schaffen.

Die Kommunen sind längst da-
bei, eigene Strukturen aufzu-
bauen und Arbeitsabläufe zu 
digitalisieren. „Das ist auch klar, 
der Druck ist groß“, erklärte Sil-
berbach und verwies ausdrück-

lich auch auf die vielen positi-
ven Ansätze vor Ort. Dennoch 
bleibt der Bund in der Pflicht, 
sich stärker für den Aufbau ei-
ner einheitliche IT-Infrastruktur 
zu engagieren. „Wir brauchen 
hier klare rechtliche Vorausset-
zungen und eine Standardisie-
rung, etwa durch Investitions-
hilfen vom Bund.“

Gleichzeitig, so Silberbach, 
müsse man aber auch die mit 
der Digitalisierung verbunde-

nen Sorgen 
der Beschäf-
tigten im 
 öffentlichen 
Dienst ernst 
 nehmen: „Wir hören 
immer wieder, dass die 
Menschen Angst haben,  
von Algorithmen  ersetzt zu 
werden.“ Aber andersherum 
werde ein Schuh daraus: „Der 
durch die Digitalisierung ge-
wonnene Freiraum muss in  
die Fortbildung der Mitarbei- 

ter investiert werden. Wir 
schaffen ständig neue Auf-
gaben für den Staat, können 
aber schon jetzt Tausende 
 Stellen nicht besetzen“,  
sagte der dbb Chef. 
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Führung imWandel – Was heißt hier agil?

Ja, es gibt sie, die Menschen,
die jeden Tag freudig in neue
Welten aufbrechen. Auf der
anderen Seite gibt es die Be
wahrer, die Sicherheit in der
Beständigkeit finden und Ver
änderungen gegenüber skep
tisch und eher ablehnend ge
genüberstehen. Eine dritte
Gruppe reagiert aufgeschlos
sen auf gut kommunizierte
und reflektierte Veränderun
gen, schätzt aber verlässliche
Strukturen in neuen Umgebun
gen. Führungskräfte bilden üb
rigens in der Unterschiedlich
keit ihrer Herangehensweise
an das Neue keine Ausnahme.

< Die richtige Balance
finden

Wie aber können Organisatio
nen und ihre Führungskräfte
aktuell den vielfältigen Anfor
derungen und Bedürfnissen
gerecht werden? Wie nutzen
wir die Möglichkeiten der Digi
talisierung, ohne humane As
pekte der Arbeitsgestaltung
außer Acht zu lassen? Wie inte
grieren wir die neuen digitalen
Welten mit all ihren flexiblen
Möglichkeiten in unser tradier
tes Wertesystem, finden die
richtige Balance zwischen Neu
em und Bewährtem, Bewe

gung und Ruhe, Anspannung
und Entspannung? Wie gehen
wir mit der Vielfalt der Denk
weisen, Kulturen und Generati
onen um?

Keine leichte Aufgabe für Füh
rungskräfte. Denn sie sind im
wahrsten Sinne des Wortes
führend bei der Gestaltung
und Umsetzung von Verände
rungsprozessen.

Sie brauchen heute Wissen
über digitale Strategien, Wissen
über generations und wertebe
zogene Unterschiede im Um
gang mit der Technik. Es gilt un
terschiedliche Arbeitskulturen
aktiv zu gestalten, in denen Er
neuerer und aufgeschlossene
Bewahrer ihren Platz finden. Es
braucht Begeisterung und Mut
für neueWege, Dynamik für ein
verändertes Rollenverständnis.
Und es braucht Kompetenzen,
um dies alles leisten zu können.

< Lernzeit als Chance

Hier kommt das Thema Fortbil
dung und Reflektion ins Spiel.
Ein Seminar, ein Workshop bie
ten auch immer ein Stück Aus
zeit vom Alltag. Eine solche
Auszeit eröffnet die Chance auf
neue Lernwelten, Inhalte und

Erkenntnisse. Gemeinsammit
anderen macht es nicht nur
mehr Spaß, sondern ermög
licht Erfahrungsaustausch und
Netzwerkbildung.

Neue Führungskräfte auf ihre
Rolle vorzubereiten, ist der ers
te und unverzichtbare Schritt.
Aber auch gerade die Erfahre
nen brauchen Zeit und Raum,
um tradierte Muster infrage zu
stellen und vorhandene Stär
ken auszubauen.

Die Seminare der dbb akade
mie können diesen Raum bie
ten. Erfahrene Dozentinnen
und Dozenten bieten fachli
chen Input und laden mit me
thodischer Vielfalt ein, sich in
einem geschützten Rahmen
auszuprobieren.

Führungskräfte können neue
Wege gestalten – unsere Semi
nare unterstützen Sie gern da
bei. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen.

In der Arbeitswelt 4.0 ist alles im Fluss. Agil heißt
das neue Zauberwort. Agile Organisationen, agile
Methoden, agile Führung – aber was bedeutet
agil in diesen Zusammenhängen? Die Seminare
der dbb akademie bieten Aufklärung.

Rollenwechsel – von Kolleg/in zur Führungskraft
4. bis 5. September 2018, Königswinter, (2018 Q192 DL)

Führung 4.0 – neue Herausforderungen
5. bis 6. September 2018, Berlin (2018 Q193 DL)

Erfolgsfaktoren weiblicher Führung
8. bis 9. Oktober 2018, Berlin (2018 Q194 DL)

Führen in Teilzeit – Workshop
5. bis 6. November 2018, Königswinter (2018 Q195 DL)

Psychologie und Führung
5. bis 6. November 2018, Berlin (2018 Q196 DL)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie
auf unserer Homepage www.dbbakademie.de

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:

Lioba Kumpf (Inhalte), Telefon: 0228.8193112,
l.kumpf@dbbakademie.de

Daria Lohmar (Organisation), Telefon: 0228.8193169,
d.lohmar@dbbakademie.de
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Lehrerstreikfälle – Bundesverfassungsgericht weist Klagen zurück:

Dürfen Beamtinnen und Beamte streiken?Nein.
Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte ist als eigenständiger hergebrachter Grundsatz des Be
rufsbeamtentums vomGesetzgeber zu beachten. Es steht auch mit dem Grundsatz der Völkerrechts
freundlichkeit des Grundgesetzes im Einklang und ist insbesondere mit den Gewährleistungen der
EuropäischenMenschenrechtskonvention vereinbar. Mit dieser Begründung wies der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts am 12. Juni 2018 vier gegen das Streikverbot für Beamte gerichtete Verfas
sungsbeschwerden zurück (Urteil 2 BvR 1738/12).

Geklagt hatten, unterstützt von
GEW, DGB und ver.di, verbeam
tete Lehrerinnen und Lehrer,
die aufgrund ihrer Teilnahme
an Streiks disziplinarrechtlich
belangt wordenwaren. Ihnen
werdemit dem Streikrecht ein
Menschenrecht im Sinne der
EuropäischenMenschenrechts
konvention genommen, so
deren Argumentation. Dem
folgten die Karlsruher Richter
nicht und bestätigten damit
auch die Rechtsauffassung
des dbb.

„Die mit den Verfassungs
beschwerden angegriffenen
Hoheitsakte sind von Verfas
sung wegen nicht zu bean
standen. Sie sind jeweils im
Ergebnis von dem Bestehen
eines Streikverbots für deut
sche Beamtinnen und Beamte
ausgegangen. Hierin liegt kei
ne Verkennung der maßgeb
lichen verfassungsrechtlichen
Vorgaben“, stellte das Gericht
unmissverständlich klar. Prof.
Dr. Andreas Voßkuhle, Präsi
dent des Bundesverfassungs
gerichts und Vorsitzender des
Zweiten Senats, sagte in seiner
Einführung zur Urteilsverkün
dung: „Es bleibt in Deutsch
land auch in Zukunft bei dem
Verbot für Beamtinnen und
Beamte, zur Gestaltung ihrer
Beschäftigungsbedingungen
Arbeitskampfmaßnahmen zu
ergreifen. Dies bedeutet aller
dings nicht, dass Beamten
per se sämtliche Gewährleis
tungen der Koalitionsfrei
heit verschlossen wären. Der
persönliche Schutzbereich die
ses Grundrechts umfasst alle
Berufsgruppen, also auch sol

che, die in einem besonderen
Dienst und Treueverhältnis
zum Staat stehen.“ So stehe
insbesondere auch Beamtin
nen und Beamten das Recht
zu, zur Wahrung und Förde
rung der Arbeits undWirt
schaftsbedingungen Verei
nigungen zu bilden, betonte
der Vorsitzende. Diese Koali
tionsfreiheit finde aber ihre
Schranken in den Grundrech
ten Dritter und anderen
Verfassungsgütern. Die her
gebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums im Sinne
von Art. 33 Abs. 5GG stellten
eine solche verfassungsim
manente Schranke dar.

< Streikverbot, Treue-
pflicht, Alimentation

„Das Streikverbot ist ein ei
genständiger hergebrachter
Grundsatz des Berufsbeam
tentums mit Verfassungsrang“,

so Voßkuhle. „Es weist die für
einen solchen Grundsatz we
sensprägenden Merkmale der
Traditionalität und Substan
zialität auf. Zudem ist es un
trennbar mit den verfassungs
rechtlichen Fundamenten
des Berufsbeamtentums in
Deutschland verknüpft, na
mentlich mit der beamten
rechtlichen Treuepflicht sowie
dem Alimentationsprinzip. Ein
Streikrecht für Beamte löste
eine Kettenreaktion in Bezug
auf die Ausgestaltung des Be
amtenverhältnisses aus und
zöge fundamentale Grundsät
ze des Berufsbeamtentums in
Mitleidenschaft“, unterstrich
der Vorsitzende.

Eine klare Absage erteilten
die Verfassungsrichter auch
den Visionen der Beschwerde
führer, man könne denjenigen
Beamten ein Streikrecht zuer
kennen, die keine hoheitlichen

Aufgaben im engeren Sinne
wahrnehmen – aus Klägersicht
beispielsweise Lehrerinnen und
Lehrern. Dies hatten GEW, DGB
und ver.di bei der mündlichen
Verhandlung am 17. Januar
2018 in Karlsruhe gegen den
entschiedenen Widerspruch
von dbb, Bund und Ländern
vorgetragen. „Die Kategorie
eines ‚Randbereichsbeamten‘
mit Streikrecht durchbräche
das klare Konzept eines zwei
geteilten öffentlichen Dienst
rechts in Deutschland“, stellte
Voßkuhle klar. Zudemwürde
sich auch für diese „Randbe
reichsbeamten“ die Frage
stellen, womit sich die Fort
geltung fundamentaler beam
tenrechtlicher Prinzipien noch
rechtfertigen ließe, wenn ihre
Beschäftigungsbedingungen
tarifvertraglich ausgehandelt
und gegebenenfalls durch Ar
beitskämpfe erzwungenwer
den könnten.

< dbb Chef Ulrich Silberbach, Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern,
und dbb Vize Friedhelm Schäfer, Fachvorstand Beamtenpolitik (von rechts), begrüßten in Karlsruhe das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts: Das beamtenrechtliche Streikverbot ist verfassungsgemäß und verstößt nicht gegen
europäisches Recht.
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Der Vorsitzende betonte, dass
das Streikverbot die Beamten
nicht schutzlos stelle. „So se
hen etwa die Beamtengesetze
die Beteiligung der zuständi
gen Gewerkschaften bei der
Vorbereitung allgemeiner Re
gelungen der beamtenrecht
lichen Verhältnisse vor. Ins
besondere ist spätestens seit
den Entscheidungen des Zwei
ten Senats zur Besoldung von
Beamten und Richtern geklärt,
dass Art. 33 Abs. 5 GG in seiner
Ausprägung als grundrechts
gleiches Recht die gerichtliche
Überprüfung der verfassungs
gemäßen Alimentation an
hand sehr konkreter Maßstäbe
ermöglicht – ein Recht, das den
Angestellten des öffentlichen
Dienstes nicht zukommt.“

< Streikverbot ist
europarechtskonform

In dem Verfahren hatte das
Bundesverfassungsgericht
auch darüber zu entscheiden,
ob die europäische Menschen
rechtskonvention und die
Rechtsprechung des Europäi
schen Gerichtshofs für Men
schenrechte (EGMR) einem
Streikverbot für Beamte in
Deutschland entgegenstehen,
wie die Beschwerdeführer be
haupten. „Eine Kollisionslage
zwischen dem deutschen Recht
und Art. 11 EMRK ist auch un
ter Berücksichtigung der Recht
sprechung des EGMR nicht
festzustellen“, fasste Voßkuhle
das Urteil zu diesem Punkt zu
sammen. Zwar sei in jedem
Fall den Grundwertungen der
Konvention und den hierzu er
gangenen Entscheidungen des
EGMR angemessen Rechnung
zu tragen. Zugleich seien indes
bei der Berücksichtigung von
Entscheidungen, die der EGMR
zu einer anderen Rechtsord
nung getroffen habe – konkret
ging es umVerfahren gegen die
Türkei –, Besonderheiten des je
weiligen Sachverhalts im Sinne
einer Kontextualisierung mit
einzustellen ebenso wie der
konkrete rechtskulturelle Hin
tergrund. Insbesondere zwei
„Grundwertungen im Sinne
einesMindeststandards“ habe

der Senat dementsprechend
der jüngeren Rechtsprechung
des EGMR zur Koalitionsfreiheit
des Art. 11 EMRK entnommen:
„Zum einen muss das Recht,
einer Gewerkschaft beizutreten,
für jedermann – auch für Beam
te – gewährleistet sein. Zum
anderen gewährleistet Art. 11
EMRK den Gewerkschaften das
Recht, sich Gehör zu verschaffen
und dadurch ihre Interessen zu
schützen. Mit diesen Grund
wertungen steht das deutsche
Recht im Einklang“, erläuterte
Voßkuhle. Unabhängig davon
lägen nach Auffassung des Ge
richts aber auch die Vorausset
zungen vor, unter denen ein Ein
griff in die Koalitionsfreiheit
ausnahmsweise nach Art. 11
Abs. 2 EMRK gerechtfertigt sein
könne. „Das Streikverbot für Be
amtinnen und Beamte aller Be
rufsgruppen erweist sich daher
als verfassungsgeboten und
konventionskonform“, so Voß
kuhle abschließend in seiner
Einführung. Im Anschluss ver
kündete der Senat das 82sei
tige Urteil imWortlaut.

< „Ein guter Tag für den
öffentlichen Dienst“

„Heute ist ein guter Tag für
den öffentlichen Dienst in
Deutschland und die Bürge
rinnen und Bürger“, begrüßte
der dbb Bundesvorsitzende die
Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts in Karlsruhe
unmittelbar nach der Urteils
verkündung: „Das oberste deut
sche Gericht hat unsere Rechts
auffassung zum Beamtenstatus
einhundertprozentig bestätigt.
Die Verfassung garantiert mit
dem Berufsbeamtentum und
seinen Grundsätzen in einem
ausbalancierten Verhältnis von
Rechten und Pflichten ganz be
wusst einen streikfreien Raum,

in dem eine ständige staatliche
Aufgabenerledigung sicherge
stellt wird. Dazu steht der dbb
uneingeschränkt. Verlässlich
keit und Neutralität der Leis
tungen des Staates sind in der
Bundesrepublik Deutschland
über den Beamtenstatus ab
gesichert. Nur dieser Status
garantiert einen in wesentli
chen Aufgabenfeldern streik
freien öffentlichen Dienst, auf
den sich dieMenschen Tag für
Tag, rund um die Uhr und jahr
ein, jahraus verlassen können“,
so der dbb Chef. Silberbach
kritisierte erneut die Argumen
tation der Beschwerdeführer:
„Gerade deshalb gibt es zwei
Beschäftigtengruppen: Arbeit
nehmer des öffentlichen Diens
tes haben überall, das ist an
ders als vielfach in Europa,
das volle Streikrecht. Beamte
haben dafür ein anderes, aber
ebenfalls in sich ausgewogenes
System – etwa die Zusage vom
Staat, dass dieser lebenslang
die Verantwortung für ihre
materielle Absicherung über
nimmt. Auf diese Weise dient
das Beamtenverhältnis dem
Wohl des Landes und der All
gemeinheit, der Sicherung des
Rechtsstaats und der Demokra
tie, und es steht vollkommen
im Einklang mit europäischem
Recht“, machte Silberbach deut
lich. Auch Friedhelm Schäfer,
Zweiter Vorsitzender und Fach
vorstand Beamtenpolitik des
dbb, begrüßte das Urteil. „Das
Bundesverfassungsgericht hat
klargestellt, dass es erstens am
Status des Berufsbeamtentums
als einem Charakteristikum un
serer Staatsorganisation nichts
zu rütteln gibt, und dieser zwei
tens aufgrund seiner differen
zierten Ausgestaltung nicht
gegen europäisches Recht ver
stößt.“ Mit Blick auf die in Karls
ruhe verhandelten Fälle strei

kender Lehrer sagte Schäfer:
„Wer die Schulpflicht gesetzlich
verankert, muss auch dafür sor
gen, dass Unterricht stattfindet.
Der Beamtenstatus und das ihm
innewohnende Streikverbot für
Lehrkräfte sind daher unabding
bar, da sind sich dbb und die un
ter seinem Dach organisierten
Lehrergewerkschaften vollkom
men einig. Schüler und Eltern
müssen sich darauf verlassen
können, dass die Wissensver
mittlung an Schulen jederzeit
verlässlich stattfindet.“

Von der Bundesregierung und
auf Länderseite wurde das Urteil
ebenfalls als Erfolg gewertet.
Bundesinnenminister Horst See
hofer begrüßte das Urteil. Damit
werde die Auffassung der Bun
desregierung „vollumfänglich
bestätigt“, erklärte er in Berlin.
Das Streikverbot für alle Beam
ten sei „für eine leistungsfähige,
stabile Verwaltung unverzicht
bar“. Zufrieden zeigte sich auch
Seehofers Parlamentarischer
Staatssekretär StephanMayer
nach der Urteilsverkündung in
Karlsruhe.

Er halte den Grundsatz für
„sehr angemessen“, dass es
für Beamte keine „Rosinen
pickerei“ geben dürfe, so
Mayer. SchleswigHolsteins
Bildungsministerin Karin Prien
sagte, das Gericht habe in un
missverständlicher Klarheit die
Verfassungsbeschwerden zu
rückgewiesen und in eindrucks
voller Weise sowohl dem Be
rufsbeamtentum als auch den
Lehrkräften den Rücken ge
stärkt. Ihr Ressortkollege aus
Bayern, Bernd Sibler, betonte:
„Das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts ist ein Garant für
die Verlässlichkeit unserer Schu
le. Das Streikrecht stünde dieser
Verlässlichkeit entgegen.“ iba
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Der öffentliche Dienst befindet sich im Umbruch: Starre Organisationsstrukturen, festgeschriebene
Arbeitszeiten, starre Arbeitsmethoden und ein Leistungsbegriff, der Arbeitsleistung und Büropräsenz
gleichsetzt, sind nicht länger zeitgemäß. Die 14. Frauenpolitische Fachtagung am 14. Juni 2018 im
dbb forum berlin analysierte unter demMotto „Frauen 4.0: Ab durch die gläserne Decke!“ die Idee
einer diskriminierungsfreien, zukunftsfähigen Verwaltungskultur in der Praxis.

HeleneWildfeuer, Vorsitzen
de der dbb bundesfrauenver
tretung und Gastgeberin der
Fachtagung, hob in ihrer Auf
taktrede hervor, dass die Digi
talisierung für Frauen mit gro
ßen Hoffnungen verbunden
sei: „Die Erwerbsarbeit kann
mobil und zeitlich flexibel er
ledigt werden. Der Wunsch
nach Familie muss nicht länger
dem beruflichen Erfolg unter
geordnet werden oder umge
kehrt. Das gilt für Mütter und
Väter.“ Von Franziska Giffey,
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
und ebenfalls zu Gast im dbb
forum, forderte Wildfeuer, die
Chancen des digitalenWandels
zu nutzen, um die beruflichen
Entwicklungschancen für Frau
en im öffentlichen Dienst zu
verbessern. „Frauen stellen die
Mehrheit der Beschäftigten in
den öffentlichen Verwaltungen,
in den Kommunen, in der Steu
erverwaltung, in Grundschulen,
Kindergärten, Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen. Sie
spielen auf den Führungsebe

nen aber noch immer die zwei
te oder sogar nur die dritte Gei
ge“, machte Wildfeuer deutlich.
Auch im Bundesdienst sei nur
jede dritte Führungsposition
mit einer Frau besetzt. „Wir
brauchen denWandel von
der Leistungskultur 2.0 zur
Leistungskultur 4.0 – im Sinne
einer modernen und funktions
tüchtigen digitalen Verwaltung
und im Sinne einer zeitgemä
ßen Verwaltungskultur, die
die gleiche Teilhabe von Män
nern und Frauen an Führungs
positionen ermöglicht“, so
Wildfeuer.

< Schäfer: Der Mensch
entscheidet

Auch in einer zunehmend digi
talisierten Verwaltung muss
die letzte Entscheidung von
Menschen getroffen werden.
Das betonte der Zweite Vor
sitzende des dbb, Friedhelm
Schäfer. Sowohl Bevölkerung
als auch Beschäftigte hätten
berechtigte Sorgen, wenn staat
liches Handeln immermehr von
Algorithmen bestimmt würde.
„Wie sieht es dann mit indivi
duellen Entscheidungen aus?
Wie wird Ermessensspielraum

gestaltet und umgesetzt? In
diesen Fragen kommen Beden
ken zum Ausdruck, die wir ernst
nehmen und der Politik vermit
teln müssen“, sagte Schäfer.
Um den digitalenWandel sinn
voll zu gestalten, müssten zu
dem die Interessen der Beschäf
tigten berücksichtigt werden.
Schäfer: „Auch hier müssen wir
der Politik verdeutlichen, dass
die Veränderung von Abläufen
und die Einführung neuer Ver
fahren nicht mal eben so ne
benbei laufen kann – und schon
gar nicht zumNulltarif zu haben
ist. Wir werden uns intensiv da
mit auseinandersetzenmüssen,
wie wir einerseits die Kollegin
nen und Kollegen über Aus und
Fortbildung bei diesem Prozess
begleiten können und anderer
seits parallel unser Bemühen
bei der Gewinnung neuer quali
fizierter Fachkräfte verstärken.“

< Funken: Frauen auf der
Poleposition

Mit einer sehr differenzierten
Analyse zur Genderfrage in

14. Frauenpolitische Fachtagung:

Frauen 4.0: Ab durch die gläserne Decke!

< HeleneWildfeuer
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der modernen Arbeitswelt
eröffnete Christiane Funken,
Professorin an der Technischen
Universität Berlin, den Fachteil
der Tagung. Die Soziologin rela
tivierte zunächst die Angst vor
radikalen Rationalisierungspro
zessen: Wenn intelligente Ma
schinen dort Entlastung bräch
ten, wo Routinetätigkeiten
nicht nah amMenschen seien,
sei dies ein positiver Effekt. Tä
tigkeiten dagegen, die Finger
spitzengefühl und emotionale
Intelligenz erforderten, könn
ten nicht durch Algorithmen er
setzt werden. „Dennoch leben
wir heute in einer Arbeitswelt,
die zunehmend von Volatilität,
Ungewissheit, Komplexität und
Ambiguität geprägt ist, einer
sogenannten ,VUCAWelt‘“, so
Funken. Mit demWegfall linea
rer Arbeits und Karrieremodelle
erschließe sich zunehmend eine
von Projektarbeit geprägte Ar
beitswelt: „Wissensarbeit wird
die Arbeit der Zukunft ausma
chen“, und in diesem Zusam
menhang seien es mehr und
mehr die Menschen, die das
Profil ihrer Firma, Institution
oder Behörde über ihre Arbeit
in Projektteams produzierten,
erklärte Funken. Dabei seien
besonders die Kompetenzen
von Frauen gefragt: Wenn das
Individuum zum Beispiel im
kooperativen Expertentum
zurücktrete, fungierten Frauen
im Team oft als „psychologische
Integratoren“. Überhaupt sei
Kommunikation vom einstigen
„Störfaktor“ in hierarchisch or
ganisierten Betriebsstrukturen

zurmaßgeblichen Arbeitsform
geworden. „Im historischen
Zusammentreffen der drei
Strömungen radikaler Wan
del der Arbeitswelt, massive
Änderung der Erwerbsorien
tierung und sich verändernde
Geschlechterrollen haben Frau

en heute die Poleposition, den
Wandel aktiv mitzugestalten“,
versicherte Funken. Frauen sei
en so gut ausgebildet wie nie
zuvor. Daher gebe es keinen
Grund, sich von der Komplexi
tät der Lebens und Arbeits
welt abschrecken zu lassen.

< Giffey: Gegenwind für
Frauenkarrieren

„Frauen können alles, das ist
der Leitsatz, unter den ich die
Gleichstellungspolitik in mei
nem Haus stelle“, betonte die
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Franziska Giffey, in ihrem Gruß
wort. Frauen könnten für sich
selbst aufstehen undmüssten

sich doch immer wieder mit
der Vereinbarkeitslüge ausein
andersetzen, denn: Arbeits
und Familienpflichten unter
einen Hut zu bringen, sei in
keinem Fall einfach. „Frauen
werden nach wie vor benach
teiligt, sie verdienen bis zu
21 Prozent weniger als Män
ner. Wir müssen die Rahmen
bedingungen verbessern. Es
ist der ständige, leichte Gegen
wind, der die Karrieren von
Frauen langsamermacht. Wer
Vollbeschäftigung will, muss
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf möglich machen.“

Mit Blick auf die Veränderun
gen in der Arbeitswelt betonte
die Bundesministerin die zen
trale Bedeutung der aktiven Ge
staltung des digitalenWandels
im öffentlichen Dienst. Mobiles
Arbeiten dürfe nicht zur „elek
tronischen Fußfessel“ werden.
Aber auch der Wandel der zi
vilgesellschaftlichen Prozesse
müsse gestaltet werden. „Da
zu gehört auch die Frage nach
einer Unternehmenskultur,
die Frauen selbstverständlich
fördert.“ In diesem Zusam
menhang kündigte Giffey
eine Gleichstellungsstrategie
der Bundesregierung an, die
gegebenenfalls auch Sank
tionen verhängen kann.

< Diskussionen
undWorkshops

Der Nachmittag bot Gele
genheit, die Aspekte einer
zukunftsfähigen und diskrimi
nierungsfreien Arbeits und Ver
waltungskultur in zwei parallel
ablaufenden Vortrags und Dis

kussionsrunden differenzierter
zu betrachten. In Panel A „Neue
Arbeitskonzepte auch im Behör
denalltag – wie Telearbeit, Job
Sharing und TopSharing Karrie
ren von Frauen fördern können“,
lieferten ChristineMorgenstern,
Leiterin der Abteilung Gleich
stellung im Bundesministe
rium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ),
und DoreenMolnár, Referentin
im Referat Zukunftsgerechte
Gestaltung der Arbeitswelt und
Arbeitskräftesicherung im Bun
desministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS), in ihren Impuls
referaten Einblicke in den aktu
ellen Stand bei der Umsetzung
Gleichstellungsstrategien inner
halb der Bundeverwaltung.

< Bundesverwaltung hat
Vorbildfunktion

Christine Morgenstern unter
mauerte ihre Hauptthese, dass
der öffentliche Dienst über gute
Voraussetzungen verfügt, Vor
bild und Vorreiter in der Gleich
stellungspolitik zu sein, mit dem
Hinweis auf die bereits beste
henden gesetzlichen Grundla
gen, „aber wir sind noch nicht
das Gleichstellungsparadies“,
schränkte sie ein. „Deshalb
spornt uns die Vorgabe im Koa
litionsvertrag an, die gleichbe
rechtigte Teilhabe von Frauen
undMännern in Leitungsfunk
tionen der öffentlichen Verwal
tungen bis 2025 umgesetzt zu
haben.“ In der Behördenkultur
des BMSFSJ, das seit knapp ei
nem Jahr allen Beschäftigten
voraussetzungslos dieMöglich
keit für mobiles Arbeiten bietet,
lebe die Behördenkultur die
Prinzipien von Gleichstellung
und Vereinbarkeit. Die Abwen

< Friedhelm Schäfer

< Dr. Christiane Funken

< Dr. Franziska Giffey

< Doreen Molnár

_0Y0EF_dbb magazin_Juli_August 2018_s0031.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 16.Jul 2018 11:15:09; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Juli/August 2018

33



fr
au

en

dung von der Präsenzkultur hin
zur Vertrauenskultur sei eine
sehr tief greifendeMaßnahme
gewesen, die durch eine sehr
breit aufgesetzte Dienstverein
barung gefasst werde, räumte
Morgenstern ein. „Aber: Es
funktioniert!“ Mit Blick auf die
noch immer zu geringe Anzahl
weiblicher Führungskräfte stell
te Morgenstern klar, dass Ver
einbarkeit kein alleiniges Frau
enthema sein dürfe und auch
das Führen in Teilzeit von der
Ausnahme zur Regel werden
müsse.

< Arbeitszeitgestaltung
braucht neues Leitbild

„Die Bundesregierung macht
Politik für Arbeit, die zum Leben
passt. Dafür brauchenwir auch
ein neues Leitbild der Arbeits
zeitgestaltung“, machte Doreen
Molnár aus Sicht des BMAS
deutlich. „Wir haben mit Pfle
gezeit und Elternzeit und jetzt
aktuell mit dem Brückenteil
zeitgesetz einigeMaßnahmen
auf denWeg gebracht. Was
jetzt kommt, sind erste Experi
mente zur Öffnung des Arbeits
zeitgesetzes, die auf eine recht
liche Regelung zielen, mobiles
Arbeiten und Arbeitsschutz zu
verbinden“, ergänzte Molnár
und verwies auf Arbeitszeitmo
delle der freienWirtschaft, die
in ihrem Referat „Zukunftsge
rechte Gestaltung der Arbeits
welt und Arbeitskräftesiche
rung“ aufmerksam begleitet
würden. „Auch im öffentlichen
Dienst können flexible Arbeits
zeitmodelle der Treiber für
Frauenkarrieren sein.“ Die Digi
talisierung bewertet die Ingeni
eurin für Arbeitsgestaltung als
Ermöglicher und Verstärker fle

xiblen Arbeitens. Wie die Chan
cen der Digitalisierung genutzt
werden können, hänge jedoch
von der Ausgestaltung ab.
Deshalb sei es wichtig, dass
Behördenleitungen und Ge
werkschaften diesen Prozess
mittragen.

< Vertrauen schafft
Motivation und Effizienz

In Panel B „Familie und Karriere
organisieren – was öffentliche
Arbeitgeber von Alleinerziehen
den und Familienernährerinnen
in Führungspositionen lernen
können“, vertrat Teresa Bücker,
Chefredakteurin des Online
FrauenMagazins Edition F, die

Stimme der jungen Frauen der
Generation Y. Sie stellte in ih
rem Impuls heraus, was junge
Frauen von Arbeitgebern er
warten und unter welchen
Voraussetzungen die Digitali
sierung zum Erfolgsfaktor für
weibliche Karrieren werden
kann. Argumente wie ein siche
rer Job oder Vereinbarkeitsver
sprechen reichten längst nicht
mehr aus, um gut ausgebildete
Frauen langfristig und moti
viert für die Organisation zu
gewinnen. Eine wichtige Rolle
spielten vielmehr gute Ver
dienstaussichten sowie at
traktive und facettenreiche
Entwicklungsmöglichkeiten.
Entscheidend dafür, dass Allein
erziehende Führungsaufgaben
erfolgreich ausüben können,
sind laut Bücker, die selbst al
leinerziehende Mutter einer
Tochter ist, die Organisations
strukturen in den jeweiligen
Unternehmen. Gefordert seien
hier vor allem die Führungs
kräfte als „Ermöglicher“. Sie

müssten einen gendersensiblen
Blick entwickeln, um die Orga
nisationsstrukturen an die Be
dürfnisse von Frauen anzupas
sen. Die Digitalisierung biete
eine riesige Chance, Arbeitspro
zesse flexibler und individueller
zu gestalten und eine neue Füh
rungskultur mit Elementenwie
Führen aus der Ferne und digi
talenWeiterbildungsangeboten
zu ermöglichen.

< Familienkompetenz ist
Führungskompetenz

Aus Sicht vonMareike Bünning,
promovierte Soziologin am
Wissenschaftszentrum Berlin,
sind Fähigkeiten wie Stress
oder Zeitmanagement, die
Mitarbeiter im Familienleben
erwerben, wichtige Kompeten
zen, die vor allem Führungs
kräfte benötigen. Dies sollte
in der Leistungsbewertung
von Beschäftigten Berücksich
tigung finden. Alleinerziehende
wiesen besonders hohe Famili
enkompetenzen auf, sie könn
ten deutlich von einer solchen
Leistungskultur profitieren.
Damit einhergehen müsste
die Erkenntnis der Arbeitge
benden, dass das Arbeitenmit
reduzierter Stundenzahl nicht
gleichzusetzen sei mit reduzier
ter Leistung. Untersuchungen
aus Schweden haben gezeigt,
dass Unternehmen, die ihren
Beschäftigten eine 30Stunden
Woche bei vollem Lohnausgleich
zugestehen, keine Einbußen in
der Produktivität der Beschäf

tigten vorzuweisen haben. Im
Gegenteil arbeiteten diese mo
tivierter und erwirtschafteten
höhere Gewinne. Damit ein sol
ches Arbeitsmodell erfolgreich

sein könne, müssten Arbeitge
ber ihren Mitarbeitern ein ho
hes Maß an Autonomie bei der
Arbeitsorganisation inhaltlich,
zeitlich wie räumlich zugeste
hen und verstärkt auf kommuni
kative Prozesse setzen. Bünning
warb darüber hinaus mit einer
breiteren Sicht auf das Thema
Vereinbarkeit. Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf müsse im
Kontext Partnerschaft, Familie
und der vorhandenen Betreu
ungsinfrastruktur für Kinder
und pflegebedürftige Angehö
rige gesehenwerden.

Die sich anschließende Vorstel
lung und Diskussion der Panel
Ergebnisse wurde von Caroline
PaulickThiel moderiert. Die
strategische Designerin und
Expertin für verantwortungs
volle Innovationsprozesse in
sektorenübergreifenden Lern
umgebungen führte beide The
menkomplexe wieder zusam
men und erarbeitete gemein
sammit den Podiumsgästen
einige Arbeitsthesen, darunter
die Notwendigkeit, alle Frauen
generationen in die neue Ar
beitswelt zu führen, Diensther
ren in die Pflicht zu nehmen,
Gleichstellungs und Verein
barkeit vorbildhaft mitzuge
stalten.

„Mobilität und Flexibilität sind
unser gemeinsames Projekt“,
fasste die Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung, Hele
neWildfeuer, die Kernbegriffe
moderner Arbeitsbedingungen
in ihrem Schlusswort zusam
men. „Unser Anliegen ist die
Abschaffung der Präsenz
pflicht. Nicht nur in denMinis
terien, sondern auch für die
Kolleginnen und Kollegen in
den nachgeordneten Berei
chen.“ Hinzu komme die drin
gend erforderliche Überarbei
tung der derzeit praktizier
ten vergleichenden dienstlichen
Beurteilung, die mit ihren in der
Wirkung oft diskriminierenden
Beurteilungskriterien einem
diskrimnierungsfreien Fort
kommen im öffentlichen Dienst
entgegenstehe, weil durch sie
Teilzeitkräfte schlechter beur
teilt werden. bas, br, cri

< Christine Morgenstern

< Teresa Bücker

< Mareike Bünning
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Mehr Leistungsfähigkeit: 

Öffentlicher Dienst benötigt Personaloffensive 
Auf den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst und dessen Auswirkungen 
auf die wirtschaftliche Entwicklung hat dbb Chef Ulrich Silberbach erneut 
hingewiesen. Der Bundesvorsitzende des gewerkschaftlichen Dachverbands 
drängt auf eine Personaloffensive.

„Ob die Wirtschaft floriert, 
hängt ganz direkt von der Leis-
tungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes ab“, betonte Ulrich 

Silberbach im Interview mit 
der Wirtschaftszeitung „AKTIV 
online“ (2. Juli 2018). Allein 
 derzeit seien Zehntausende 

Stellen im Staatsdienst un-
besetzt. Und „die Prognosen 
sind ziemlich ungünstig. In  
den nächsten 20 Jahren schei-
den altersbedingt 56 Prozent 
der beim Staat Beschäftigten 
aus – jeder Zweite! Und junge 
Bewerber zu finden wird im-
mer schwieriger“, warnte 
 Silberbach. „Wir müssen bei 
Bezahlung und Arbeitsbedin-
gungen für den Nachwuchs at-
traktiver werden“, unterstrich 
der dbb Bundesvorsitzende. 

Wichtig sei auch, dass die Poli-
tik die Leistungen des Staates 
daraufhin prüfe, „was wichtig 
ist und was nicht. Damit wir 
mehr Leute für das haben, was 
besonders gebraucht wird.“

Überall sei der Personalmangel 
im öffentlichen Dienst zu spü-
ren, sagte Silberbach, angefan-
gen etwa bei der frühkindli-
chen Bildung: „Es gibt zwar 
einen Anspruch auf Kita-Plätze, 
aber viel zu wenige Erzieher. 
Der Staat kann also seine eige-
nen gesetzlichen Ziele nicht er-
füllen.“ Die Personalprobleme 
bremsten nicht nur den Einzel-
nen, sondern auch die ganze 
Wirtschaft. So vergingen bei 
großen Bauprojekten oft meh-
rere Jahre, bis überhaupt eine 
Baugenehmigung erteilt sei. 
„Das macht den Standort unat-
traktiv, viele Investoren gehen 
lieber woandershin.“ 
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Expertentipps zur privaten Krankenversicherung:

Der frühe Vogel fängt denWurm
Wer sich mit dem Thema private Krankenversicherung beschäftigt, wenn er
jung und fit ist – hat eindeutig die Nase vorn! Das hat damit zu tun, dass die
Beiträge in der privaten Krankenversicherung nach dem „Äquivalenzprinzip“
berechnet werden. Frei übersetzt heißt das, jeder zahlt entsprechend dem
Risiko, das er zum Zeitpunkt der Antragstellung mitbringt. Je älter Menschen
werden, umso höher sind die Krankheitskosten üblicherweise.

Daher ist das Alter, in dem eine
private Krankenversicherung
abgeschlossen wird, eine wich
tige Komponente für die Bei
tragshöhe. Die zweite Kompo
nente ist die gesundheitliche
Vorgeschichte. Nicht nur lebens
bedrohliche Erkrankungen spie
len hierbei eine Rolle, sondern
jede Vorerkrankung, bei der mit
Folgekosten zu rechnen ist. In
diesen Fällen kann eine private
Krankenversicherung nur mit
einem entsprechenden Risiko
zuschlag abgeschlossen werden.
Bereits eine Sportverletzung
oder ein Zeckenbiss kann damit
zu höheren Beiträgen führen.

Praktisch bedeutet das, dass be
reits Beamtenanwärter intensiv
darüber nachdenken sollten, auf
welche Leistungen sie später ein
mal Wert legen und für welchen
Versicherer sie sich entscheiden.
EinWechsel, beispielsweise nach
Ende der Ausbildung, ist zwar
theoretisch möglich, kann aber
mit gravierenden Nachteilen
verbunden sein, wenn sich der
Gesundheitszustand zwischen
zeitlich geändert hat. Bei
schwerwiegenden Erkrankungen
ist ein Wechsel unter Umstän
den gar nicht mehr möglich!

Für Beamtenanwärter ist in der
Regel eine beihilfekonforme pri

vate Krankenversicherung emp
fehlenswert. Sie übernimmt bei
Krankheit den privat zu tragen
den Anteil der Behandlungskos
ten. Das dbb vorsorgewerk bie
tet dazu in Kooperationmit dem
langjährigen Kooperationspart
ner DBV Deutsche Beamtenver
sicherung Krankenversicherung
eine sogenannte Restkosten
versicherung an, die passge
nau an alle Beihilfeansprüche
gegenüber dem jeweiligen
Dienstherrn anschließt. Heil
fürsorgeberechtigte und Lehr
amtsstudenten sollten sich
mit einer preisgünstigen An
wartschaftsversicherung die
spätere garantierte Aufnahme
in eine beihilfekonforme pri
vate Krankenversicherung
ohne Gesundheitsprüfung
festschreiben lassen.

< Optionstarife nutzen

Angestellte (nicht nur im öf
fentlichen Dienst) beschäfti
gen sich meist erst sehr viel
später mit dem Gedanken an
eine private Krankenversiche
rung. Die erste Hürde ist das
Einkommen, das erst einmal
über der sogenannten Jahres
arbeitsentgeltgrenze liegen
muss, um von der gesetzlichen
in die private Krankenversiche
rung wechseln zu können.

Dann ist die Familienplanung
– gerade für Frauen – ein wich
tiges Entscheidungskriterium.
So vergehen meist viele Jahre
und das Risiko steigt, später
einmal den gewünschten Ver
sicherungsschutz nur noch zu
ungünstigen Konditionen zu
erhalten, wenn überhaupt. Das
muss aber nicht sein, denn ge
rade für Angestellte gibt es ei
nen hervorragenden Tipp, sich
für einen geringen Beitrag alle
Türen offen zu halten: Options
tarife bieten die Möglichkeit,
später in die private Krank
heitskostenvollversicherung zu
wechseln, oder alternativ eine
Zusatzversicherung abzuschlie
ßen, wenn man in der gesetzli
chen Krankenversicherung
bleiben möchte. Beide Mög
lichkeiten erfordern keine er
neute Gesundheitsprüfung!
Optionstarife garantieren also
zu einem späteren Zeitpunkt
den Zugang zu einer Vielzahl
verschiedener Absicherungs
möglichkeiten und das zu opti
malen Konditionen.

Bei der konkreten Entscheidung
für eine private Voll oder Zu
satzversicherung ist ein wichti
ger Aspekt, ob der Versiche
rungsschutz später noch
verbessert werden kann, ohne
dass hierfür eine erneute Ge

sundheitsprüfung erforderlich
ist. Gerade für Beamtenanwär
ter ist interessant, dass beide
Tarifreihen der DBV über das
dbb vorsorgewerk dieMöglich
keit bieten, beispielsweise zum
Zeitpunkt der Verbeamtung auf
Probe, einen Tarif für stationäre
Wahlleistungen oder einen Bei
hilfeergänzungstarif hinzuzufü
gen, wenn dieser bei Beginn der
Ausbildung noch nicht abge
schlossen wurde. DieseMög
lichkeit gibt es auch noch zu
vielen späteren Anlässen.

< Günstiger Start

Auch im Bereich der Pflegevor
sorge ist es über das dbb vorsor
gewerkmöglich, mit einem preis
werten Leistungsumfang (zum
Beispiel für Anwärtermit 28 Jah
ren ab unter fünf Euro) zu star
ten, der später – ohne Gesund
heitsprüfung – ausgebaut
werden kann.Wem ergänzend
zur gesetzlichen Krankenversi
cherung eine bessere Versorgung
im Krankenhauswichtig ist, der
findetmit einem Tarif ohne Al
tersrückstellung eine bezahlbare
Lösung für die ganze Familie und
kann den Tarif natürlich später
umstellen, wenn die finanziellen
Möglichkeiten gegeben sind.
Also:Wer jung startetmuss nicht
viel Geld ausgeben, spart lang
fristig aber viel Geld!

< Info

Lassen Sie sich von den Kol
legen des dbb vorsorgewerk
beraten: Mo. bis Fr. in der
Zeit von 8 bis 18 Uhr unter
030.40816444 oder per
Mail an vorsorgewerk@dbb.
de. Gerne wird Ihnen auch
eine fachmännische Beratung
vor Ort vermittelt. Mehr un
ter www.dbbvorteilswelt.de

abschluss auf die meisten Kranken und Pflegezu
satztarife einen Mitgliedsvorteil in Höhe von drei
Prozent Beitragsnachlass. Die im Rahmen eines
Kollektivvertrages speziell verhandelten Sonder
konditionen und Leistungsvorteile haben bereits
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus allen
Bereichen des öffentlichen Dienstes überzeugt.

dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen sichern sich bei Neu
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Gewerkschaft gestalten
Zertifikatskurs „Gewerkschaftsmanagement“
erweitert Kompetenzen.

Apropos Führung: Für zehn er
folgreiche Absolventinnen und
Absolventen endete im Juni
der Zertifikatskurs „Gewerk
schaftsmanagement – Führen
in einer modernen Gewerk
schaft“. Eine anforderungsrei
che, gruppenintensive und
spannende Zeit fand nach er
folgreichem Kolloquiummit
der Übergabe der Zertifikate
durch Volker Geyer, dem Vor
sitzenden der dbb akademie,
ihren Abschluss.

Warum ist ein solcher Kurs so
wichtig? In unserer schnell
lebigenWissensgesellschaft
stehen auch Gewerkschaften
unter einem hohen Verände
rungs und Professionalisie

rungsdruck. Der dbb versteht
sich in diesem Sinne mehr
denn je als konstruktiver
Reformpartner von Politik,
Verwaltung und Gesellschaft
und als tatkräftige Interes
senvertretung ihrer Mitglie
der.

Die Anforderungen an Funk
tionsträger angesichts sich
schnell verändernder Bedin
gungen im Umfeld gewerk
schaftlicher Arbeit sind hoch.
An ihnen liegt es, die Balance
zwischen Bewahren und Er
neuern zu finden. Sie müssen
sich kreativ neuen Rahmenbe
dingungen stellen, kompetent
nach außen und innen Positio
nen vertreten, Entscheidungen

vorbereiten und treffen. Grund
genug, sich für die erfolgreiche
Wahrnehmung ihrer Führungs
positionen in einer modernen
Gewerkschaft weiter zu quali
fizieren.

< Fit für die Zukunft mit
gezielter Fortbildung

Der Zertifikatskurs „Gewerk
schaftsmanagement“ bietet
mit seinen vier Modulen ein
Führungskräftetraining, das
die ganze Bandbreite moder
ner Gewerkschaftsführung
umfasst. Kommunikation,
Führung, Rechtssicherheit im
gewerkschaftlichen Handeln,
Veränderungsmanagement,
persönlicher Auftritt, Verhand
lungsgeschick, der Umgang mit
Medien – eine breite Themen
palette für vielfältige Kompe
tenzen.

Wir wollen Zukunft gestalten
– dieser Anspruch gilt auch
für den nächsten Lehrgang.
Er beginnt im Januar 2019.
Wir freuen uns auf Ihre An
meldungen.

Termine:
1. Modul:
17. bis 20. Januar 2019
2. Modul:
14. bis 17. Februar 2019
3. Modul:
3. bis 6. April 2019
4. Modul:
17. bis 20. Mai 2019

Ihre Ansprechpartnerinnen für
den Zertifikatslehrgang sind:
Lioba Kumpf (Inhalte),
Telefon: 0228.8193112,
l.kumpf@dbbakademie.de,
Gerlinde Brandt (Organisation),
Telefon: 0228.8193143,
g.brandt@dbbakademie.de
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Seit anderthalb Jahren gibt es
zum Beispiel die BegleitApp
„WayGuard“, die die AXA Versi
cherung zusammenmit der Po
lizei Köln entwickelt hat. Mehr
als 100 000Menschen nutzen
den virtuellen Begleitservice,
der kostenfrei und bundesweit
verfügbar ist. Die Grundidee
der Entwickler war es, Frauen
auf demWeg nach Hause, beim
Joggen oder nach der Spät
schicht Sicherheit zu geben.
Mittlerweile greifen aber auch
Männer oder besorgte Eltern
auf den Service zurück. „Viele
Menschen kennen das Unbeha
gen auf einsamenWegen. Mit
WayGuard wollen wir in dieser
Alltagssituation da sein und
Sicherheit geben“, sagt AXA
Chef Alexander Vollert und
fügt nicht ohne Stolz an, dass
die App bereits inmindestens
einem Fall Leben gerettet hat.

Für den offiziellen Kooperations
partner, die Polizei Köln, istWay
Guard inzwischen ein fester
Bestandteil ihrer Präventions
arbeit geworden. Die App sei
ein direkter Kanal, umMen
schen im Alltag auf unangeneh
me Situationen vorzubereiten.
Denn manchmal lasse sich das

mulmige Gefühl von vorneher
ein vermeiden, zum Beispiel, in
demman einen Umweg in Kauf
nehme, der gut ausgeleuchtet
sei und dunkle, einsame Ecken
umgehe, erklärt Uwe Jacob, Po
lizeipräsident in Köln. „In einer
Welt, die sich schnell verändert
und zunehmend komplexer
wird, kommt Sicherheitsthemen
eine immer größere Bedeutung
zu. Es ist wichtig, dass dieMen
schen Gefahrensituationen rich
tig einschätzen undwissen, wie
sie sich selbst schützen oder im
Notfall Hilfe organisieren kön
nen.“ Sicherheit brauche Netz
werke und Zusammenarbeit al
ler seriösen Institutionen, die
sich in diesem Themenfeld en
gagierten. „Ich bin froh“, so Ja
cob weiter, „dass durch die Ko
operation eine App entstanden
ist, die von vielenMenschen an
genommenwird. Nur wer sich
auf Gefahrensituationen ge
danklich vorbereitet, wird in
der Notsituation hilfreiche
Handlungsmuster abrufen
können, die in WayGuard ver
arbeitet sind.“

NeueWege geht WayGuard
auch in Kooperation mit der
Stadt Düsseldorf: Dort werden

im Rahmen eines Modellpro
jekts sogenannte Alarmierungs
geräte mit der WayGuardApp
ausgestattet und an gefährdete
Frauen ausgegeben, die bereits
Opfer von häuslicher Gewalt
geworden sind. Ziel des Projek
tes ist es, dass die betroffenen
Frauen durch die speziellen
Alarmierungsgeräte schnell
und mit höchster Priorität
Hilfe erreicht.

Das Team hinterWayGuard ar
beitet unterdessen weiter am
Ausbau der Funktionen und
bietet regelmäßige Updates.
Zielgruppenmit besonderen
Bedürfnissen stehen dabei im
Fokus. So istWayGuard seit Kur
zem auch für Nutzer einsetzbar,
die eine Sehbehinderung haben.
In Zusammenarbeit mit ProRE
TINA Deutschland e.V. wurde
WayGuard um eine VoiceOver
Funktion ergänzt, um die Bar
rierefreiheit zu erhöhen.

< So funktioniert
WayGuard

Wer sich vomWayGuard be
gleiten lassen möchte, akti
viert einfach die App auf dem
Smartphone. Sie kennt über

GPS die genaue Position des
Nutzers und übermittelt sie in
Echtzeit verschlüsselt an das
TeamWayGuard, das bei Be
darf professionelle Hilfe orga
nisiert. Weil der Standort des
Nutzers bekannt ist, kann die
Polizei schnell und gezielt zur
Hilfe kommen. Hat der Nutzer
einen privaten Begleiter akti
viert, sieht dieser ebenfalls in
Echtzeit den genauen Aufent
haltsort. Unterwegs können
beide über die App miteinan
der chatten oder telefonieren.
Ist der Nutzer am Ziel ange
kommen, wird sein Begleiter
direkt darüber informiert. Die
App zeichnet im aktivierten
Zustand übrigens immer nur
den letzten aktuellen Standort
auf. Die Macher versprechen,
dass keine Bewegungsprofile
erstellt und alle personenbezo
genen Bewegungsdaten nach
Beendigung der Begleitung
gelöscht werden. Wer keinen
Bekannten für die digitale Be
gleitung auswählen kann oder
möchte, kann auch direkt mit
der zertifizierten Leitstelle von
WayGuard Kontakt halten. Für
15Minuten steht dann eine
geschulte Begleiterin oder ein
geschulter Begleiter zur Verfü

BegleitApps:

Digitale Helfer gegen
das mulmige Gefühl

Wenn der abendliche Nachhauseweg durch
dunkle Straßen oder schlecht beleuchtete
Parks führt, beschleicht viele einmulmiges
Gefühl: Bloß schnell hier durch und hoffent
lich passiert mir nichts! Das Smartphone
kann die unangenehme Situation erträgli
cher machen und im Ernstfall für sofortige
Hilfe sorgen: BegleitApps halten während
desWeges Kontakt zu Bekannten oder so
gar zu einer professionellen Leitzentrale.
Über GPS wissen Helfer im Fall der Fälle
sofort, woman sich gerade befindet.
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gung, mit demman während
des Weges sprechen kann.
Auch dieser Service ist bei
WayGuard kostenfrei.

Mit dem neuesten Update der
WayGuardAppwerden darüber
hinaus nahe gelegene Notinseln
auf der Karte angezeigt, an die
sich Kinder ab demGrundschul
alter gezielt wenden können,
wenn sie Hilfe brauchen. Not
insel ist ein Projekt der Stiftung
Hänsel + Gretel für Kinder
schutz im öffentlichen Raum.
ZumAuftakt der Zusammenar
beit luden die Stiftung und AXA
Deutschland eine Klasse der
Düsseldorfer St. Michael Schule
zu einer Kindersicherheitsschu
lung ein. Allein in Düsseldorf
gibt es mehr als 100 Notinseln.
Vor Ort war auch Schauspieler
Tom Beck, der im Rahmen der
Schulungmit 22Grundschülern
der dritten Klasse über selbst
bewusstes Auftreten, Sicher
heit und digitale Helfer sprach.

Viele Eltern nutzen die App
nicht nur selbst, sondern sehen
darin eine Möglichkeit, ihren
Nachwuchs virtuell zu beglei
ten. Zum Beispiel in den Abend
stunden auf demWeg zu Freun
den oder auf dem Rückweg
vom Sport. Dabei liegt es im
mer beim Nutzer zu entschei
den, wer ihn begleitet: Er muss
die Begleitung aktiv anfragen
und kann dabei zum Beispiel
auf die Eltern, einen Freund,
eine Freundin oder auch die
Leitstelle TeamWayGuard
zurückgreifen.

„Nachdemwir auf das Projekt
Notinsel gestoßen sind, war
schnell klar, dass wir diese
Initiative unterstützen wollen.
Wir haben alle der rund 19 000
Standorte in WayGuard veror
tet. Das Projekt setzt sich da
für ein, Kindern in akuten Ge
fahrensituationen Schutz zu
bieten und ein breiteres Be
wusstsein für das Thema Kin
dersicherheit zu schaffen“, so
Albert Dahmen, Leiter der In
novationseinheit Transactional
Business von AXA Deutschland
und Mitentwickler von Way
Guard.

< „Notinseln“ integriert

Hänsel + GretelGeschäfts
führer Jerome Braun freut
sich über die Kooperation:
„Die Gefahren für Kinder und
Jugendliche können vielfältig
sein. Große Bedrohungen bil
den dabei die Ausnahme, oft
mals ist es der kleine Kummer,
der Kindern widerfährt: ver
laufen, Geldbeutel verloren,
Angst vor den Jungs aus der
Parallelklasse.“ Auch für diese
Fälle seien die Notinseln An
laufstelle und böten Hilfe, so
Braun. „Notinseln sollen auch
ganz praktische Hilfe leisten,
zum Beispiel mal mit einem
Pflaster helfen. Durch die
Anbindung an die App sind
die Notinseln noch einfacher
auffindbar.“

Die Stiftung Hänsel + Gretel
hatte im Jahr 2002mit dem
Projekt Notinsel die Initiative

ergriffen und eineMöglichkeit
geschaffen, Kindern in Notsitu
ationen Fluchtpunkte – meist
in öffentlichen Einrichtungen
und Läden und Geschäften,
die am NotinselAufkleber er
kennbar sind – aufzuzeigen, in
denen sie Hilfe und Ansprech
partner finden. Die Stiftung
ist der Initiator und bundes
weiter Träger des Notinsel
Projekts. Für die Einführung
und Umsetzung der Notinsel
in verschiedenen deutschen
Städten agiert Hänsel + Gretel
zusammen mit jeweils einer
regionalen gemeinnützigen
Organisation, einer städtischen
Einrichtung oder seit Neuestem
auch großen Filialisten.

< Alternative von Bosch

Neben der kostenlosenWay
GuardApp gibt es auch noch
den digitalen Schutzengel „Vi
vatar“ von Bosch, der ähnliche
Funktionen abdeckt. Nutzer
können sich auch über Vivatar
mit Freunden oder Familie ver
binden und sich so via GPS vir
tuell begleiten lassen. Dank
der integrierten Chatfunktion
könnten Nutzer und Begleiter
auch hier direkt miteinander
kommunizieren. Komplettiert
wird das Angebot durch eine
PremiumVersion, die zusätz
lich die Nutzung des Bosch
EmergencyServices sowie das
Speichern eines persönlichen
Notfallpasses beinhaltet.

Ein besonderes Feature bietet
Vivatar mit demGefahren

countdown: Sollte der Nutzer
in eine Situation geraten, in der
er noch keinen Notruf tätigen
möchte, sich aber erhöhte Auf
merksamkeit seines Begleiters
wünscht, kann er den Gefahren
countdown per Klick auslösen.
Der Begleiter wird dann durch
ein Alarmsignal informiert. De
aktiviert der Nutzer den Gefah
rencountdown nicht innerhalb
von zwei Minuten selbstständig,
wird automatisch eine Telefon
verbindung aufgebaut und der
Lautsprecher aktiviert. So kann
der Begleiter hören, was im Um
feld des Nutzers passiert und
gegebenenfalls weitere Maß
nahmen ergreifen. Weiter sind
im PremiumAbo, das 30 Tage
lang kostenfrei getestet werden
kann, mehr Zusatzservices ent
halten. Im Notfallpass speichert
der Nutzer selbst wichtige Infor
mationen ab. Dazu zählen bei
spielsweise bevorzugte Notfall
kontaktpersonen, aber auch
bestehende Grunderkrankun
genwie Asthma oder Diabetes,
regelmäßig einzunehmendeMe
dikamente, Unverträglichkeiten
gegenWirkstoffe oder Lebens
mittel sowie die Blutgruppe.

Der BoschEmergencyService
ist wie die Leitstelle vonWay
Guard 365 Tage im Jahr rund
um die Uhr verfügbar und kann
in den verschiedensten Situati
onen unterstützen. Um zielge
richtet helfen zu können, wird
dem BoschMitarbeiter bei ei
nem Anruf der genaue Nutzer
standort sowie der Notfallpass
angezeigt. Ganz gleich, ob sich
der User in einer als unsicher
empfundenen Situation befin
det oder beispielsweise ärztli
che Hilfe nach einem Fahrrad
unfall imWald benötigt – die
BoschMitarbeiter schätzen
die akute Situation professio
nell ein, beruhigen und helfen
kompetent. Falls erforderlich,
rufen sie benötigte Einsatzkräf
te, teilen den genauen Standort
des Nutzers und bei Bedarf In
formationen aus dem Notfall
pass mit. Das PremiumAbo
von „Vivatar“ kostet 4,99 Euro
proMonat und kannmonatlich
gekündigt werden.

br

< Auch bei einem Unfall sorgen Begleit
Apps dank GPSOrtung für schnelle Hilfe.
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< DPolG

Zeit für Musterpolizeigesetz

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft (DPolG) hat bedauert,
dass die Innenministerkonfe
renz (IMK) in ihrer Sitzung am
8. Juni 2018 die Schaffung ei
nes bundesweiten Musterpoli
zeigesetzes „auf die lange Bank
geschoben“ hat.

„Es wäre vernünftig, wenn es
ein solches Rahmengesetz
gebe, das einheitliche Befug
nisse der Polizei regelt. Vor
dem Hintergrund von Terror
gefahr, länderübergreifender
Kriminalität und polizeilichen
Großeinsätzen ist es höchste
Zeit, ein solches Musterpoli
zeigesetz auf denWeg zu
bringen. Die derzeit unter
schiedlich geltenden Rege
lungen, zum Beispiel im Be
reich der Gefahrenabwehr,
hemmen eine effektive poli
zeiliche Arbeit“, sagte der
DPolGBundesvorsitzende
Rainer Wendt.

< DPhV

Medizinstudium: „Abitur
bestenQuote“ bleibt

Die Kultusministerkonferenz
(KMK) hat am 15. Juni 2018
beschlossen, dass die „Abi
turbestenQuote“ im Zulas
sungsverfahren für ein Stu
dium der Humanmedizin
erhalten bleibt und auf min
destens 20 Prozent gesetzt
wird. Damit folgt die KMK ei
nem Vorschlag des Deutschen
Philologenverbandes (DPhV).

Mit der „AbiturbestenQuote“
würden treffsicher die besten
Abiturientinnen und Abituri
enten, die Medizin studieren
wollen, aus jedem Bundesland
ausgewählt und zugelassen, er
klärte die DPhVBundesvorsit
zende Susanne LinKlitzing:
„Wir sind froh über diese Ent
scheidung, denn die Abiturnoten
stellen den – empirisch nach
weisbar – besten Prädiktor für
ein erfolgreiches Studium dar.“

Die bisherige „WartezeitQuote“
soll zukünftig entfallen. Statt
dessen sollen neben der „Abitur
bestenQuote“ zwei weitere Fak
toren in den Auswahlprozess der
Hochschulen einfließen. Über
diese will die KMK noch in die
sem Jahr entscheiden. Der DPhV
schlägt hier vor, bei der Vergabe
die Abiturdurchschnittsnote und
einen standardisierten Test mit
jeweils 40 Prozent zu gewichten
undmedizinische Vorerfahrung
mit 20 Prozent.

< VBE

Mangelnde Kitafinan
zierung angeprangert

„Wenn dem Rechtsanspruch auf
einen Kitaplatz und dem prokla
mierten Ansinnen, Kitaplätze
beitragsfrei anzubieten, die fi
nanzielle Grundlage verweigert
wird, ist das politische Augenwi
scherei“, sagte Udo Beckmann,
Bundesvorsitzender des Verban
des Bildung und Erziehung (VBE)
am 28. Mai 2018mit Blick auf
eine von der Bertelsmann Stif
tung in Auftrag gegebene Um
frage unter Eltern.

Kitabeiträge belasten demnach
arme Haushalte überproportio

nal. Laut Bertelsmann Stiftung
würden sich die jährlichen Ge
samtkosten für Beitragsfreiheit
und gleichzeitigen Qualitätsaus
bau für Kitas auf 15,3Milliarden
Euro belaufen. Zugesagt sind für
die aktuelle Legislaturperiode
vom Bund allerdings insgesamt
nur 3,5Milliarden Euro. „Es
braucht von der Politik vor al
lemmassive Investitionen in die
Qualität von Kitas. Das fordern
sowohl Eltern, wie die aktuelle
Umfrage zeigt, als auch Erziehe
rinnen und Erzieher unisono“,
so Beckmann. „Wir brauchen
bessere Betreuungsschlüssel,
qualifiziertes und angemessen
bezahltes Personal und eine
bedarfsgerechte Betreuung.“

Gerade Eltern, die sozial schwä
cher gestellt sind, müssten ge
zielt entlastet werden. „Dass ak
tuell das Gegenteil der Fall ist,

wie auch die Ergebnisse zeigen,
ist ein Armutszeugnis. Wennwir
im Sinne von Bildungsgerechtig
keit und Chancengleichheit in
einem Landwie Deutschland
nachweislich diese Ungerechtig
keit kultivieren, hat das verhee
rende Auswirkungen für die ge
samte Bildungsbiografie unserer
Kinder und für uns als Gesell
schaft insgesamt“, so der VBE
Chef.

< dbb berlin

Neue Landesleitung gewählt

Die Delegierten des 23. Gewerkschaftages des dbb berlin haben
den bisherigen Landesvorsitzenden Frank Becker am 30. Mai 2018
im Amt bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende wiederge
wählt wurden auch Bodo Pfalzgraf (DPolG) und Synnöve Nüchter
(gkl berlin). Neu gehören der Landesleitung als stellvertretende
Vorsitzende Heike Breuning (VBE), Thomas Goiny (BSBD), Torsten
Jaehne (DPVKOM) und Sandra Kothe (DSTG) an. Die langjährigen
Mitglieder der Landesleitung, Bernd Raue und Ferdinand Horbat,
hatten aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Da der Landesgewerkschaftstag mit großer Mehrheit einer Er
weiterung des Gremiums zugestimmt hatte, um sicherzustellen,
dass alle gewerkschaftlichen Fachrichtungen angemessen vertre
ten sind, zählt die neue Landesleitung des dbb berlin aktuell sie
ben statt bisher fünf kompetente und engagierte Mitglieder.

< Die neue Leitung des dbb berlin: Sandra Kothe, Thomas Goiny, Frank
Becker (Vorsitzender), Heike Breuning, Torsten Jaehne, Bodo Pfalzgraf
und Synnöve Nüchter (von links)

> Rainer Wendt,
Bundesvorsitzender der DPolG

> Susanne LinKlitzing,
Bundesvorsitzende des DPhV

> Udo Beckmann,
Bundesvorsitzender des VBE
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< GDL

Bahn wurde kaputtgespart

Der Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft Deutscher Lokomo
tivführer (GDL), Claus Wesels
ky, hat die Deutsche Bahn am
1. Juni 2018 für mangelnde In
vestitionen scharf kritisiert.

Die Bahnwurde seit 30 Jahren
kaputtgespart, sodass die Sys
temvorteile eines pünktlichen,
zuverlässigen Verkehrsmittels
sukzessive verloren gingen“, so
Weselsky. Und die Probleme im
Schienenverkehr würden durch
schlecht organisierte Baustellen,
gravierenden Personalmangel
und ein jahrzehntelang ausge

dünntes Schienennetz ständig
weiter zunehmen. Im vergange
nen Jahr sei fast ein Viertel der
Fernverkehrszüge unpünktlich
gewesen. Zudem seien 140 000
Züge ausgefallen, was in keiner
öffentlichen Pünktlichkeitssta
tistik auftauche.

Statt eine qualifizierte Feh
leranalyse voranzutreiben,
so Weselsky, würden die
Probleme jedoch oftmals
beim Betriebspersonal abge
laden. Wenn die Lokomotiv
führer nicht „zu jeder Tages
und Nachtzeit mit Herzblut“
ihren verantwortungsvollen

Dienst verrichten würden,
sähe es noch viel schlimmer
aus. „Das DBManagement
fabuliert jedoch lieber von
autonomen Zügen in der
Zukunft, statt heute einen
sicheren, pünktlichen, zu
verlässigen Verkehr zu
organisieren.“

< vbba Gewerkschaft Arbeit und Soziales

Bundesgewerkschaftstag in Fulda

Beim Bundesgewerkschaftstag der Gewerkschaft Arbeit und So
ziales (vbba), der vom 27. bis 29. Juni 2018 in Fulda stattgefunden
hatte, wurdeWaldemar Dombrowski mit einem sehr überzeu
genden Ergebnis in seinem Amt als Bundesvorsitzender, das er
seit 2002 innehat, bestätigt. Weitere Mitglieder der neu gewähl
ten vbbaBundesleitung sind Gerhard Knab als 1. stellvertreten
der Bundesvorsitzender, UweMayer, Doris Braun und Harald
Kirchner als stellvertretende Bundesvorsitzende, Stephan Finger
le als Schatzmeister sowie zwei Beisitzerinnen und fünf Beisitzer.

Im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung forderte der vbba
Bundesvorsitzende angesichts der international eskalierenden
Schutzzollpolitik, des digitalenWandels in der Industrie und des
zunehmenden Aufwandes beim Beratungs und Vermittlungs
geschäft ein Ende des laufenden Personalabbaus. Hier müssten
Arbeitsagenturen und Jobcenter vorbereitet und personell ge
wappnet sein, die Vorgänge um das BAMF sollten allen politisch
Verantwortlichen eine Mahnung sein. Dombrowski forderte BA
und die kommunalen Partner im Rahmen der Onlinestrategie
zudem auf, im Falle des Missbrauchs oder der Manipulation von
Daten/Mitschnitten die Beschäftigten rechtlich zu vertreten.
Die Kolleginnen und Kollegen dürfe man nicht alleinlassen.

< Der im Amt bestätigte vbbaBundesvorsitzendeWaldemar Dombrowski
(2. von links) und die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Harald Kirch
ner, UweMayer, Doris Braun und Gerhard Knab (von links).

< dbb hamburg

30. Landesgewerkschaftstag

Unter demMotto „Der öffentliche Dienst – wichtiger denn je!“
veranstaltete der dbb hamburg vom 30. Mai bis 1. Juni 2018 sei
nen 30. Ordentlichen Landesgewerkschaftstag. Im Rahmen der
Arbeitstagung wurde der Landesbundvorsitzende Rudolf Klüver
einstimmig bei einer Enthaltung in seinem Amt bestätigt. Auf
Kontinuität setzten die Delegierten des Gewerkschaftstages auch
bei den drei stellvertretenden Landesvorsitzenden. Die bisherigen
Amtsinhaber Thomas Jungfer (DPolG), Thomas Treff (komba) und
Michael Adomat (DPolG) wurden je mit über 80 Prozent der abge
gebenen Stimmen wiedergewählt. Neuer Finanzverwalter ist Jan
Asmussen (DSTG) und Maike Jagemann wurde als Schriftführerin
und Beisitzerin im Landesvorstand wiedergewählt. Als weitere
Beisitzer ergänzen Jens Uwe Adler (BDZ), EvaMaria Butke (Lehrer
gewerkschaften DLH), Geza Krutky (LVHS), Thomas Kuffer (DSTG)
und Hartmut Plicht (DJG) den Landesvorstand. Neue Rechnungs
prüfer sind Tanja Degner (DSTG), Walter Plinke (Lehrergewerk
schaften DLH) und Philippe Rosenkranz (komba).

< dbb Landeschef Rudolf Klüver (2. von rechts) und seine Stellvertreter
Thomas Jungfer, Michael Adomat und Thomas Treff (von links).

< Kurz notiert

Die Vorsitzende des dbb rheinlandpfalz, Lilli Lenz, hat die Ankündi
gung vonMinisterpräsidentin Malu Dreyer begrüßt, Besoldung und
Versorgung der Landes sowie Kommunalbeamten in Rheinland
Pfalz jeweils ab dem 1. Juli in den Jahren 2019 und 2020 um zwei
Prozent zu erhöhen – und zwar zusätzlich zur Übertragung des Ta
rifergebnisses der LänderEinkommensrunde 2019. „Das ist ein
überfälliges Signal der Wertschätzung zugunsten der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen“, sagte Lenz am 5. Juni 2018 in Mainz.

> Claus Weselsky,
Bundesvorsitzender der GDL
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Serie 100 Jahre dbb, Teil 2

Selbstfindung nach dem Krieg
Während die Nachkriegsjahre geprägt waren durch die Selbstfindung von
nach dem Krieg wiedergegründeten, jungen Gewerkschaften für den öffent
lichen Dienst, kristallisierten sich in der ebenfalls jungen „Bonner Republik“
langsam, aber sicher politische Forderungen für die Zukunft des öffentlichen
Sektors in Deutschland heraus, die zum Teil heute noch oder wieder Aktua
lität besitzen. Der Beamtenbund strukturierte sich in dieser Zeit mehrmals
neu und wurde zu der starken Interessenvertretung „von heute“.

1948

In Kiel konstituiert
sich am 17. März
unter ähnlichen Vo
raussetzungen wie

in Hamburg der „Deutsche Be
amtenbund – Landesverband
SchleswigHolstein“, nachdem
sich zuvor bereits einzelne
Fachverbände, wie zum Beispiel
der Bund Deutscher Zollbeam
ten (19. Februar 1948) und ihm
folgend der Bund Deutscher
Steuerbeamten (1949), der
Bund der Kommunalbeamten
(1949) und andere, die sich, an
ihre Vorgängerorganisationen
von 1933 anknüpfend, wieder
begründet hatten.

Die Vertreter der bereits gegrün
deten (Hamburg, Schleswig
Holstein) oder ihre Gründung
vorbereitenden (Niedersachsen,
NordrheinWestfalen) Landes
verbände treffen sich am 23.
und 24. April 1948 zum ersten
Mal inMinden. Ein zweites Tref
fen findet am 21. Juni in Ham
burg statt, wo ein Zusammen
schluss zu einem zunächst auf
die britische Zone beschränkten
Verband „Gewerkschaft Deut
scher Beamtenbund“ in Aussicht
genommen wird.

Am 5. und 6. August 1948 kons
tituiert sich in der Stadthalle
Hannover die Gewerkschaft
„Deutscher Beamtenbund –
Landesbund Niedersachsen“.
Die Gründungskundgebung des
„Deutschen Beamtenbundes

– Landesbund NordrheinWest
falen“ findet am 14. August
statt. Am 15. und 16. Septem
ber schließlich kommen die
Vertreter der vier Landesver
bände wieder in Minden zu ei
ner „Tagung der Gewerkschaft
Deutscher Beamtenbund e.V.
(in Vorbereitung)“ zusammen.

1949
bis
1950

62 Delegierte ver
sammeln sich vom
28. bis 30. Januar
1949 in Köln zum

1. Bundestag der Gewerkschaft
Deutscher Beamtenbund und
beschließen am 29. Januar ein
stimmig den endgültigen Zu
sammenschluss der vier Lan
desverbände. Nach der am
selben Tag einstimmig ange
nommenen Satzung werden

zum Bundesvorsitzenden Hans
Schäfer, zum stellvertretenden
Bundesvorsitzenden Dr. Wer
ner Jüsgen und zum Geschäfts
führer Joseph Ertz (geschäfts
führender Vorstand) gewählt.
Am 10. März genehmigt die Mi
litärregierung die neu gegrün
dete Zonenorganisation des

Deutschen Beamtenbundes.
Auf einer am 20. und 21. Juni
1949 stattfindenden Bundes
vorstandssitzung in Königs
winter wird der geschäftsfüh
rende Vorstand beauftragt,
sofort die notwendigen Ver
handlungen aufzunehmen,
um den DBB auf die TriZone
und Berlin auszudehnen. Am
28. und 29. November be
schließt der Bundesvorstand

die Bildung eines Vereinigungs
ausschusses, der am 13. und
14. Februar 1950 zur Beratung
der eingereichten Satzungsent
würfe in Bonn zusammen
kommt. Mit Mehrheit wird der
Name „Deutscher Beamten
bund (Gewerkschaft der Be
rufsbeamten)“ beschlossen.

Ebenfalls in Bonn versammeln
sich am 21. und 22. März 1950
Beamtenvertreter aus allen
Bundesländern und aus Berlin
zum Vereinigungsdelegierten
tag, der am 22. März einstim
mig die Satzung des Deutschen
Beamtenbundes annimmt.
Nach ihr besteht der geschäfts
führende Bundesvorstand (die

gewählten Amtsinhaber in
Klammern) aus dem Bundes
vorsitzenden (Hans Schäfer),
dem 1. stellvertretenden (Dr.
Werner Jüsgen) und 2. stell
vertretenden (Josef Donsber
ger) Bundesvorsitzenden, dem
Schatzmeister (Dr. Siegfried
Sadtler) und einemweiteren
Mitglied (Egon Vehrling) sowie
aus Stellvertretern für die drei
zuletzt genannten Ämter.

1990 bis 1948
Bonner Republik

2018 bis 1990
Berliner Republik

< Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Beamtenbund, Hans Schäfer (rechts im Bild), diskutiert im
Jahr 1950 die Modalitäten der Ausdehnung des Beamtenbundes auf die TriZone und Berlin mit dem Britischen
Hohen Kommissar Sir Ivone Kirkpatrick.
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1945 bis 1933
Nationalsozialismus

1948 bis 1945
Besatzungszeit

1933 bis 1918
Weimarer Republik

1952

Als der DBB am
2. und 3. Mai zu
seinem Delegier
tentag in Bonn

zusammentritt, hat seine
Mitgliederzahl die Viertel
millionengrenze überschritten.
Bundeskanzler Dr. Konrad Ade
nauer richtetWorte des Dankes
und der Anerkennung an die
deutsche Beamtenschaft. Außer
durch den Bundeskanzler ist die
Bundesregierung durch die Bun
desminister Dr. Dr. h. c. Robert
Lehr, Fritz Schäffer, Dr.Ing. Hans
Schuberth und Dr.Ing. Hans
Christoph Seebohm vertreten.
Der Delegiertentag nimmt fol
gende Entschließung an: „Ver
bessertes, nicht verwässertes
Beamtenrecht! Die rechte Be
soldung und Versorgung! Re
form des Gesetzes zu Art. 131
GG! Fort mit den politischen
Fragebogen! Hessisches Beam
tenrecht gegen Grundgesetz!“

1960

Am 1. Juni übersie
delt die Bundeslei
tung mit ihrer Bun
desgeschäftsstelle

von Köln in das neu erbaute
DBBHaus in Bad Godesberg.

1968

Mit einem Festakt,
an dem Bundes
präsident Dr. h. c.
Heinrich Lübke,

Bundeskanzler Dr. h. c. Kurt
Georg Kiesinger, Bundesinnen
minister Ernst Benda, die Vor
sitzenden der drei Bundestags
fraktionen, Dr. Rainer Barzel,
Helmut Schmidt undWolfgang
Mischnick, sowie zahlreiche
andere Ehrengäste teilnehmen,
gedenkt der DBB am 12. De
zember der 50. Wiederkehr
seines Gründungstages.

1969

Der Bundesvertre
tertag beschließt,
den Klammerzu
satz zum Namen

„Deutscher Beamtenbund“ zu
ändern: statt „Gewerkschafts
bund der Berufsbeamten“ lau

tet er nunmehr „Bund der Ge
werkschaften des öffentlichen
Dienstes“.

1973

Anfang Dezember
bezieht die Bundes
leitungmit ihrer
Bundesgeschäfts

stelle das neue DBBHaus in
BonnBad Godesberg, Drei
zehnmorgenweg 36.

1979

Die Öffentliche Ver
anstaltung des. 15.
Bundesvertreterta
ges des DBB am 15.

November findet in BonnBad
Godesberg unter Beteiligung
zahlreicher Ehrengäste statt, an
der Spitze Bundespräsident Prof.
Dr. Karl Carstens. Nach einer ein
führenden Grundsatzrede des
wiedergewählten Bundesvorsit
zenden Alfred Krause über die
beamtenpolitischen Ziele des
DBB und die ihnen zugrunde lie
gende Beurteilung der Situation
zu Beginn der 80erJahre nimmt
der Bundespräsident dasWort
zu Stellung und Aufgaben des
öffentlichen Dienstes in der de
mokratischen rechtsstaatlichen
Verwaltung. Er betont die stabi
lisierende Kraft insbesondere
des Berufsbeamtentums in un
serem Gemeinwesen und die
Notwendigkeit von „Sachver
stand und Zivilcourage“ im
öffentlichen Dienst.

Mit Nachdruck unterstreicht
Bundespräsident Carstens,
dass in der Berufspolitik der
Beamten vom Verfassungs
recht auszugehen sei, und hebt
die „verantwortungsbewusste
Mitwirkung“ des DBB an der
Entwicklung des öffentlichen
Dienstes „und damit unseres
demokratischen und sozialen
Rechtsstaates“ hervor. Nach
dem Bundespräsidenten rich
ten zahlreiche Spitzenpolitiker
Grußworte an den DBB: für die
Bundesregierung Bundesin
nenminister Gerhart Rudolf
Baum, für die CDU spricht de

ren Parteivorsitzender Dr.
Helmut Kohl, zugleich Oppo
sitionsführer im Deutschen
Bundestag, für die SPD der
stellvertretende Fraktionsvor
sitzende und frühere Bundes
minister Prof. Dr. Horst Ehmke,
für die CSU der frühere Bun
desminister Werner Dollinger
und für die FDP deren Vorsit
zender Bundesaußenminister
HansDietrich Genscher.

1982

Am 11. September
versammeln sich
über 40 000Mitar
beiter des öffentli

chen Dienstes aus dem gesam
ten Bundesgebiet zu einer vom
DBB durchgeführten Großver
anstaltung in Bonn, um unter
demMotto „Protest und Solida
rität“ gegen die Fehlentwicklun
gen der vergangenen Jahre im
öffentlichen Dienst zu protestie
ren, zu demonstrieren und um
Verständnis für die Sorgen des
öffentlichen Dienstes zu wer
ben. In einer Resolution werden
die verantwortlichen Politiker
aufgefordert, der sich im öffent
lichen Dienst ausbreitenden
Vertrauenskrise mit einer
gründlichen Kurskorrektur und
mit überzeugenden politischen
Entscheidungen zu begegnen.

1983

Eine außerordent
liche Sitzung des
Bundesvorstandes
des DBB findet am

16. Dezember in Bonn statt.
In einer Entschließung zu den
Empfehlungen der Sachver
ständigenkommission „Alters
sicherungssysteme“ weist der
DBBBundesvorstand deren
Vorschläge zurück, weil darin
die Tendenz zur Angleichung
des Beamtenversorgungsrechts
an das Recht der gesetzlichen
Rentenversicherung zum Aus
druck kommt. Mit zwei weite
ren Entschließungen nimmt
der DBBBundesvorstand zur
Arbeitszeitverkürzung sowie
zur Beamtenbesoldung und
versorgung Stellung.

1986

Die DBBBundes
leitung erörtert
am 1. September
mit Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl die Lage des
öffentlichen Dienstes. Der
Bundeskanzler betont, sich
für die Erhaltung derWettbe
werbsfähigkeit des öffentli
chen Dienstes im Verhältnis
zurWirtschaft, insbesondere
im technischen Bereich, ein
setzen zuwollen.

< Bundespräsident Karl Carstens auf dem 15. Bundesvertretertag des DBB
am 15. November 1979 in Bonn.
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